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1 Zielstellung und Herangehen 

Nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern obliegt den Katastrophen-
schutzbehörden, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Das setzt voraus, die in Mecklen-
burg-Vorpommern möglichen Katastrophen und besonderen Gefährdungslagen zu ermitteln und 
zu bewerten. Obwohl solche Gefährdungslagen nicht häufig eintreten, können aber ihre Auswir-
kungen dem Bundesland beträchtlichen Schaden zufügen. Gerade deshalb ist eine hinreichende 
Katastrophenschutzplanung der Kern für einen nahtlosen Übergang vom normalen Alltag zu 
schnellen zweckmäßigen Entscheidungen der Katastrophenschutzbehörden bei der Koordinierung 
und Lenkung der notwendigen Abwehrhandlungen. 
 
Im Teil I der Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern (GfA) wurden die 
Grundlagen für eine rechnergestützte GfA sowie die Landes- und Kreisgefahrenschwerpunkte er-
arbeitet. 
 
Der vorliegende Teil II der GfA hat das Ziel, ausgehend von den ermittelten 
Landesgefahrenschwerpunkten und mittels der Entwicklung einer Verfahrensweise, die 
Vulnerabilität  des Landes Mecklenburg-Vorpommern gegenüber besonderen Gefährdungslagen 
und Katastrophen  zu ermitteln. Die dabei auszuarbeitende Methode soll dazu beitragen, Daten für 
eine hinreichend realistische Katastrophenabwehrplanung zu erhalten. 
 
Folgende Hauptaufgaben sind dabei einzubeziehen: 
 
1. Ermittlung und Berechnung von territorialen Gefährdungsbereichen ausgewählter Landesge-

fahrenschwerpunkte unter Zuhilfenahme von Szenarien und Berechnungsmodulen in DISMA.  
Alle Gefährdungsbereiche müssen in DISMA [1] eingebunden und im Kartenmodus dargestellt 
werden. 
 

2. Alle unter Ziffer 1 erarbeiteten Gefährdungsbereiche sind in Bezug auf die Auswirkungen der 
Ereignisse auf den Menschen, die Tiere, die Umwelt und bedeutende Sachgüter zu bewerten. 
Dabei ist insbesondere zu bestimmen: 
- Anzahl der gefährdeten Personen, Tiere und Sachgüter,  
- Umfang der Gefährdung von wichtigen Bereichen (Infrastruktur, Großbetriebe, Arbeits-

plätze u. a.),  
- Art bzw. Typ der schützenswerten Objekte,  
- Bestimmung ökologisch sensibler Bereiche unter Berücksichtigung von Tourismus, Land-

wirtschaft, Naturschutz. 
 
3. Im Ergebnis der durchgeführten Beurteilung der Gefährdungsbereiche ist die regionale 

Vulnerabilität in M-V als Grundlage für den weiteren strukturellen und materiellen Aufbau des 
Katastrophenschutzes im Land M-V zu bestimmen.  
Dabei ist eine textliche Beurteilung, eine grafische Darstellung in DISMA und eine wertende 
Zusammenfassung der Erkenntnisse zu erarbeiten.  

 
Mittels dieser GfA sollen wesentliche Grundlagen für Risikoanalysen besonders verletzlicher 
Regionen sowie für eine Analyse des Gefahrenabwehrpotentials in Mecklenburg-Vorpommern  
geschaffen werden.  
 
Die Ermittlung von Angaben zu den Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt der Schadenslagen wer-
den in diesem Teil der Aktualisierung der Gefährdungsanalyse noch nicht betrachtet.  
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Der Begriff der Vulnerabiltät wird in diesem Projekt übereinstimmend mit folgender Definition (ver-
gleiche hierzu [2]) verwendet: 
 
Vulnerabilität (aus dem Lateinischen: Verletzbarkeit, englisch: vulnerability): Grad des Schadens, 
den die Bevölkerung, Gebäude, Industrieanlagen, Wirtschaft, Kulturgüter, technische Infrastruktur 
u. a. durch das Auftreten eines Schadensereignisses erfahren können. Der Grad des Schadens 
wird im Allgemeinen mit einer Ausmaßskala von 0 (kein Schaden) bis 1 (totaler Schaden) 
bestimmt.  
 
Für die Beurteilung der Vulnerabilität einzelner Gefährdungslagen wird in der vorliegenden Analyse 
diesem Vorschlag gefolgt; d. h. der Grad des Schadens wird mit einer von 0 bis 1 ausgelegten 
Skala beurteilt (vergleiche hierzu Tabelle 2). Um die Unterschiede zwischen der Vulnerabilität für 
einzelne Gefährdungslagen und der Gesamtvulnerabilität einer Gemeinde hervorzuheben, wird im 
Fall der Gesamtvulnerabilät mit einer oberen Grenze der Ausmaßskala > 1 gearbeitet (vergleiche 
hierzu Abschnitt 6). 
 
Vulnerabilität impliziert damit (im Gegensatz zum umgangssprachlichen Gebrach) eine quantitative 
Angabe; sie trifft eine Aussage zum Grad des jeweiligen Schadens.  
 
Parallel zu dieser Gefährdungsanalyse arbeitete das Team der TÜV Anlagentechnik GmbH an 
dem Projekt „Vorbereitung und Durchführung der Gefährdungsanalyse im Freistaat Sachsen“ [4]. 
Vor allem die methodischen Ansätze wurden sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch im 
Freistaat Sachsen entwickelt und genutzt.  
 
 
2 Gefährdungen in Mecklenburg-Vorpommern 

Nach den in den Jahren 1999/2000 durchgeführten Untersuchungen [3] stellen aus der Sicht des 
Katastrophenschutzes folgende außergewöhnliche Ereignisse Landesgefahrenschwerpunkte dar, 
die somit auch planerische Vorbereitungen erfordern:  
 
1 Sturmflut/Sturmhochwasser 
2 Schadstoffunfall Küste 
3 Hochwasser Elbe 
4 Waldbrand 
5 Extremwetterlagen 
6 Stofffreisetzungen, Explosionen, Großbrände  
7 Massenanfall von Betroffenen (MANB) 
8 Tierseuchen 
9 Epidemien 
10 Gefahrgutunfälle auf Straße/Schiene/Wasserstraße 

 
Erdbeben, Bergschäden, Erdsenkungen und Erdrutsche können in Mecklenburg-Vorpommern 
praktisch ausgeschlossen werden.  
 
Im vorliegenden Teil II der Gefährdungsanalyse haben sich gegenüber der Gefährdungsanalyse 
Teil I (Abschluss 12/2000) bezüglich der Planungswerte für die Katastrophenschwelle teilweise 
Präzisierungen ergeben. Vergleiche dazu insbesondere die Ausführungen im Abschnitt 4.  
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2.1 Charakterisierung der Landesgefahrenschwerpunkt e (LGfSp)  

Es werden alle für das Land Mecklenburg-Vorpommern ermittelten LGfSp beschrieben, jedoch 
bestimmte LGfSp in die Analyse nicht weiter einbezogen. Diese sind:  
- Extremwetterlagen,  
- Epidemien,  
- Massenanfall von Betroffenen, der auf einen terroristischen Anschlag zurückzuführen ist und 

dessen Größenordnung bedeutend höher als bei bisher betrachteten Ereignissen liegen kann.  
 
Extremwetterlagen werden mit einem Gefährdungsbereich für einen gesamten Landkreis bzw. 
kreisfreie Stadt betrachtet und somit als gleichmäßig über das Land verteilt auftretend bewertet. 
Eine spezielle gebietsbezogene Betrachtung wird als nicht notwendig angesehen.  
Zu den LGfSp Epidemien und terroristisch begründete MANB werden derzeit in Abstimmung mit 
den zuständigen Ressorts gesonderte Analysen und Planungen durchgeführt, deren Resultate zu 
einem späteren Zeitpunkt in die GfA des Landes M-V einfließen  werden.  
 
 
2.1.1 Sturmflut/Sturmhochwasser 

Die Ostseeküste unterliegt den ständigen Einwirkungen der Abrasion (Landabtrag), des Transpor-
tes und der Akkumulation (Landanlagerung). Derzeitig hat die Küste von Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 354 km Außenküste und 1358 km Boddenküste eine Gesamtlänge von 1712 km.  
 
Ein Großteil der Außenküste befindet sich im Rückgang, was sich bei der Analyse der hydrody-
namischen Situation im Wesentlichen auf zwei Gruppen von Einwirkungen und Belastungen 
zurückführen lässt:  
 
1. Ständig wirkender Seegang und Strömungen bei mittlerem Wasserstand, die z. B. zu Küsten-

rückgang, Verlust des Vorlandes vor Hochwasserschutzanlagen, Haken- und Nehrungsbildung 
und Versandung von Wasserstrassen führen. 

 
2. Kurzzeitige und relativ seltene meteorologische Bedingungen führen zur Ausbildung von 

Sturmfluten mit extremen Wasseranstiegen, die zu starken Landverlusten und Zerstörung der 
Küstenschutzanlagen führen können. 

 
Diese auftretenden Sturmfluten sind auch bestimmend für den Umfang der Schutzmaßnahmen 
von Menschen und Gütern, da im Falle des Versagens der Küstenschutzanlagen eine Überflutung 
des Siedlungsraumes droht. 
In der Vergangenheit traten an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns durchschnittlich alle 8 Jahre 
eine schwere oder sehr schwere Sturmflut auf.  

 
Durch eine ständige Analyse wurden die Küstenschutzanlagen weiterentwickelt und verbessert. 
Trotz der Tatsache, dass diese vorhandenen Schutzmaßnahmen eine umfangreiche Sicherheit vor 
einem möglichen Sturmfluthochwassers darstellen, kann ein Versagen der Küstenschutzvorrich-
tungen nicht ausgeschlossen werden. 
Grundlage für Planungen und Berechnungen bildet das Bemessungshochwasser, welches auf den 
Werten der Sturmflut von 1872 basiert. 
Ohne Berücksichtigung der vorhandenen Küstenschutzanlagen werden die Flächen betrachtet, die 
beim Bemessungshochwasser (BMHW) überflutet wären.  
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2.1.2 Schadstoffunfall Küste 

Vor den deutschen Küsten der Nord- und Ostsee verlaufen die am stärksten befahrenen Schiff-
fahrtsrouten der Welt. Entlang der Küste Mecklenburg – Vorpommerns werden jährlich über  
40 Millionen Tonnen Öl mit Tankern transportiert. Auch die ca. 200.000 Schiffsbewegungen der 
sonstigen Frachtschiffe vor der Ostseeküste, die durch eine Vielzahl von Fährlinien gekreuzt wer-
den, stellen durch die z.T. erheblichen Treibstoffmengen an Bord der Schiffe ein zusätzliches Ge-
fährdungspotential dar, wie die Havarie der „Pallas“ Ende 1998 vor der Nordseeküste eindringlich 
bewies.  
 
Risikofaktoren für einen Schiffsunfall sind eine hohe Verkehrsdichte sowie wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte. Eine Hauptursache für Unfälle sind nach wie vor menschliches Fehlverhalten der 
Schiffsbesatzungen. 
Deshalb kommt den präventiven Maßnahmen, wie sichere Wegeführung, Schiffsüberwachung und  
-lenkung, strengere Hafenstaatenkontrolle sowie verbesserte Bauweise der Schiffe, eine erhöhte 
Bedeutung zu.  
 
Unfallorte und das Gefährdungspotential sind bei Vorsorgebetrachtungen lokal schwer eingrenz-
bar. Die Häfen sind als Unfallorte zwar besonders gefährdet, aber auch auf allen anderen Revieren 
der Ostsee, einschließlich der Boddengewässer, ist mit Unfällen zu rechnen. 
 
Die Kadetrinne zwischen Rostock und der dänischen Stadt Gedser hebt sich hier jedoch deutlich in 
seiner Gefährdung von den übrigen Küstengewässern ab. Am Rande dieses Fahrwassers kam es 
in den vergangenen Jahren immer wieder zu Schiffshavarien. Schon kleinste Navigationsfehler 
können hier zum Auflaufen führen. 
 
Bei einem Schiffsunfall mit Beteiligung eines Tankers muss damit gerechnet werden, dass fünfzig 
Prozent der ausgelaufenen Ölmenge (mehrere tausend Tonnen Öl) die Küste Mecklenburg-Vor-
pommerns mindestens auf einer Länge von ca. 50 km verschmutzen werden. Es wird davon aus-
gegangen, dass der andere Teil durch Ölauffangschiffe aufgenommen wird oder insbesondere bei 
leichtem Heizöl ein beträchtlicher Teil verdunstet. Im betroffenen Bereich wird von einem Ölbede-
ckungsgrad der Küste zwischen 20 und 100 % ausgegangen. 
 
Für die Planung eines „Schadstoffunfall Küste“ ist die gesamte Ostseeküste und das Küstenge-
wässer von Mecklenburg-Vorpommern in Betracht zu ziehen. 
Küstengewässer ist das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder der see-
wärtigen Begrenzung der oberirdischen Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des Küsten-
meeres. Zu den Küstengewässern gehören auch die Sund- und Boddengewässer, Wieke, Haffe, 
Buchten, das Achterwasser und der Peenestrom sowie die Strecken von Wasserläufen. 
 
 
2.1.3 Hochwasser Elbe 

Die Elbe hat eine Gesamtlänge von 1.091 km und durchfließt die Staaten Tschechien (364 km) 
und Deutschland (727 km). Der Höhenunterschied von der Quelle bis zur Mündung beträgt 1.384 
Meter. Auf deutschem Gebiet sind es noch ca. 130 Meter. Die Fließgeschwindigkeit der Elbe be-
trägt im Durchschnitt ca. 1 Meter/Sekunde.  
Das Einzugsgebiet der Elbe umfasst insgesamt 148.268 km2 und reicht bis nach Österreich. Im 
Einzugsgebiet leben 24,74 Mio. Menschen, davon 18 Mio. in Deutschland.  
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Die Elbe bildet im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns auf einer Länge von 20,66 km (Elbkilo-
meter 502,25-511,48 und 554,85-566,28) die Grenze zu Niedersachsen. Mecklenburger Flüsse, 
wie die Schilde, Sude, Krainke, Schaale, Boize, Löcknitz und Elde, fließen zwischen Dömitz und 
Boizenburg in die Elbe. Führt die Elbe Hochwasser, wirkt der Rückstau bis zu 25 km in diese Ne-
benflüsse hinein.  
In Mecklenburg-Vorpommern sind dabei nach bisherigen Erkenntnissen 25 Gemeinden mit 34 Ort-
schaften und ca. 13 500 Einwohnern vom Hochwasser bedroht.  
Zusätzlich sind ca. 6.000 Einwohner des Amtes Neuhaus bei den Abwehrplanungen zu berück-
sichtigen, welche zwar zu Niedersachsen gehören, aber aufgrund der geografischen Lage nur über 
Mecklenburg-Vorpommern evakuiert werden können.  
Zur Abwehr des Hochwassers werden durch die Katastrophenschutzbehörden umfangreiche Pla-
nungen durchgeführt sowie Gerät und Material vorgehalten.  
So wurden mit Hilfe eines im Staatlichen Amt für Umwelt und Natur Schwerin eingeführten compu-
tergestützten Berechnungsmodells die potentiell überflutungsgefährdeten Flächen entlang der Elbe 
ermittelt. Dabei konnten unterschiedliche Pegelstände und das Versagen verschiedener Deichab-
schnitte in Betracht gezogen werden.  
 
 
2.1.4 Waldbrand 

Waldbrände treten besonders häufig dort auf, wo sich aufgrund der Bodenvegetation Zündungen 
zu Bränden entwickeln können, was besonders in Nadelwäldern gegeben ist. 
Ein derart durch Waldbrand gefährdeter Nadelwaldgürtel mit der Kiefer als Hauptbaumart erstreckt 
sich von der polnischen Grenze über Nordsachsen, Brandenburg, das südliche Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und das nördliche Niedersachsen bis an die niederländische Grenze. 
Junge oder lückige Nadelholzbestände mit Gras, Heide und trockenem Reisig in Bodennähe er-
leichtern dem Waldbrand die Startbedingungen. Die unterschiedlichen Waldbrandgefährdungen 
finden ihren Niederschlag auch in der Ausweisung der Waldbrandrisikogebiete gemäß der EWG-
Verordnung Nr. 2158/92 vom 23.07.92 
Als Landesgefahrenschwerpunkt Waldbrand wurden für die Katastrophenschutzplanung Wälder 
der Walbrandgefahrenklasse A (hohe Waldbrandgefahr), die in 17 Forst-, Bundesforst- und Natio-
nalparkamtsbereichen festgelegt sind, herangezogen. 
 
Als Richtwerte werden zugrunde gelegt:  
- Waldflächen von 100 ha und mehr, 
- kleinere Waldflächen, wenn sich darauf Versorgungsnetze von landeswichtiger Bedeutung 

oder Pipelines mit Gefahrstoffen befinden oder  
- Verkehrswege, Wohngebiete und schützenswerte Objekte angrenzen.  
 
Der Gefährdungsbereich für Waldbrände ist die entsprechende Waldfläche.  
 
 
2.1.5 Extremwetterlagen 

Die Mehrheit der Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass unser Klima sich durch die anstei-
gende CO2-Emission bereits verändert hat und weiter verändern wird. Dies wird sich insbesondere 
in der Verschiebung von Klimazonen und auftretenden Extremwetterlagen (wie Dürren und Über-
schwemmungen etc.) äußern.  
Bei Extremwetterlagen (Windspitzengeschwindigkeit 30 m/s, Starkniederschläge Regen 50 mm/h, 
Starkniederschläge Schnee 5 cm/h, Eisregen mit Eisansatz an Versorgungsleitungen, Fröste, 
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langandauernd bei -20 °C oder plötzlich einsetzend) kö nnen besonders Gebäude, Verkehrswege, 
Versorgungsnetze (Elektroenergie, Gas, Fernwärme, Fernwasser) und somit der Lebensraum ei-
ner großen Anzahl von Menschen gefährdet sein.  
Der Gefährdungsbereich umfasst das jeweilige Kreisgebiet unter Berücksichtigung von sensiblen, 
zu kennzeichnenden Stellen bzw. Einrichtungen, die bei Orkan, Starkniederschlägen, plötzlich ein-
setzendem Tauwetter und Eisregen auszufallen drohen.  
Als Landesgefahrenschwerpunkt Extremwetterlagen  werden für die Katastrophenschutzplanung 
extreme Wettersituationen berücksichtigt, deren Ausmaß sich über zwei oder mehr Landkreise 
erstrecken kann. 
 
 
2.1.6 Stofffreisetzungen, Explosionen, Großbrände 

Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und auf der Grundlage der 
4. BImSchV als genehmigungsbedürftig eingestuft sind, werden in Mecklenburg-Vorpommern mit 
Hilfe des ANLAGENINFORMATIONSSYSTEMS-IMMISSIONSSCHUTZ (AIS-I) von den Staatlichen Ämtern 
für Umwelt und Natur (StAUN) erfasst. 
Für die Katastrophenschutzplanung bei Stofffreisetzungen, Explosionen und Großbränden wurden 
in bezug auf die Landesgefahrenschwerpunkte folgende Kriterien gewählt:  
1. Betriebsbereiche, die den erweiterten Pflichten der Störfall-Verordnung unterliegen,  
2. Anlagen mit der Gefahr einer Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische, mit hochent-

zündlichen verflüssigten Gasen (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas sowie Anlagen mit 
Ammoniak 

3. Kerntechnische Anlagen (KTA),  
4. Pipelines mit hoch- oder leichtentzündlichen, sehr giftigen oder giftigen Stoffen. 
 
Der Gefährdungsbereich für Zwecke der Katastrophenschutzplanung ist die Fläche, die sich aus 
der Abschätzung von Störfallauswirkungen ergibt, die Menschen, Nutztiere und Sachgüter schädi-
gen können. Sie werden unter Inanspruchnahme von Musterszenarien berechnet. 
 
Bei der Katastrophenschutzplanung zu kerntechnischen Anlagen werden Maßnahmen in einem 
Umkreis von bis zu 25 km vorbereitet. Dazu gehören u. a.:  
- Information der Personen/Bevölkerung im gefährdeten Bereich,  
- Evakuierungen und Vorbereitung von Notunterkünften,  
- messtechnische Maßnahmen. 
 
 
2.1.7 Massenanfall von Betroffenen (MANB) 

Unabhängig vom Schadensereignis sind bei der Katastrophenschutzplanung zum Landesgefah-
renschwerpunkt Massenanfall von Betroffenen  folgende Kriterien bedeutsam: 
- Eine große Anzahl von Personen wird in einer kurzen Zeitspanne durch Schock beeinträchtigt 

bzw. so schwer verletzt (schwere Brandverletzungen, Gefäß- und Neurochirurgie), dass die 
vorhandenen Kapazitäten des Rettungsdienstes bzw. in den Krankenhäuser des Kreises nicht 
ausreichen  
(Richtwert für die Planung: > 50 Personen),  

- Schiffbrüchige werden angelandet  
(Richtwert für die Planung: > 100 Personen),  

- Migration von Asylanten auf dem Land- oder Seeweg  
(Richtwert für die Planung: > 100 Personen).  
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Neben der medizinische Versorgung von Verletzten ist die Betreuung von nichtverletzten Personen 
(Verpflegung, Kleidung, Unterbringung, psychologische Betreuung, ...) von großer Bedeutung und 
stellt hohe Anforderungen an die zuständige Katastrophenschutzbehörde. 
 
 
2.1.8 Tierseuchen 

Bei Tierseuchen werden folgende Gefährdungsbereiche unterschieden:  
- Sperrgehöft - die betroffene Anlage,  
- Sperrbezirk - Gebiet mit einem Radius von mindestens 3 km um das Sperrgehöft,  
- Beobachtungsgebiet - Gebiet mit einem Radius von mindestens 10 km um das Sperrgehöft,  
- Schutzzone - Gebiet mit einem Radius von mindestens 20 km um das Sperrgehöft. 
 
Als Gefährdungsbereich wird für die Katastrophenschutzplanung der Sperrbezirk zugrunde gelegt. 
Bei der Gefahrenabwehrplanung zum Landesgefahrenschwerpunkt Tierseuchen  werden ausge-
wählte Tierhaltungsanlagen, die durch die Landkreise/kreisfreien Städte im Programmsystem TSN 
– Tierseuchennachrichtensystem erfasst werden, berücksichtigt.  
 
 
2.1.9 Epidemien (und Pandemien) 

In unregelmäßigen Abständen kommt es immer wieder zu Epidemien, die eine große Zahl von 
Todesfällen fordern. Die letzte größere Epidemie in Deutschland forderte 1995/96 ungefähr  
37 000 Tote1. Eine Pandemie  kann Millionen Todesopfer fordern. Die größte Pandemie, von der 
man weiß, war die berüchtigte "Spanische Grippe" im Jahr 1918. Innerhalb von neun Monaten 
starben damals 27 Millionen Menschen. Allein in Deutschland gab es damals 225 000 Tote.  
Um solch extremen Ereignissen entgegenzuwirken wird die Landeskatastrophenschutzplanung in 
Abstimmung mit den zuständigen Behörden vorgenommen. Betrachtet werden in erster Linie 
Epidemien in Bevölkerungsballungsgebieten, wobei ein Kriterium besonders bedeutsam ist:  
 
- Eine große Anzahl von Personen wird in einer kurzen Zeitspanne betroffen, beeinträchtigt bzw. 

erkrankt so schwer, dass die Betreuung und Behandlungskapazität in Krankenhäusern eines 
oder mehrerer Kreise nicht ausreichen.  

 
Bei hochkontagiösen (hochansteckenden) Infektionskrankheiten sind u.a. Quarantänemaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum Selbstschutz der Einsatzkräfte und zur Dekontamination von Personen 
und Gerät in die Planungen einzubeziehen. 
 
 
2.1.10 Gefahrgutunfälle Straße/Schiene/Wasserstraße  

Unfallstatistiken weisen jährlich eine Vielzahl von Gefahrgutunfällen aus, zu denen die Einsatz-
kräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ausrücken mussten. Trotz leicht 
sinkender Unfallzahlen stellt die immer noch hohe Anzahl von Gefahrguttransporten pro Jahr nach 
wie vor ein sehr umfangreiches Gefahrenpotential dar. 
Dieses wird durch die Tatsache unterstrichen, dass sich ein Gefahrgutunfall auf fast jedem Ver-
kehrsweg im ganzen Land ereignen kann und die Möglichkeit eines solchen Ereignisses sowie 
deren Schwere der Auswirkungen durch die stetig steigende Verkehrsdichte erhöht werden. 
 

                                                
1 Quelle: www.medizininfo.de 
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Als Landesgefahrenschwerpunkt Gefahrgutunfälle  werden für die Katastrophenschutzplanung 
berücksichtigt: 
- Straßen, auf denen Gefahrgut mit TKW befördert wird und zwar innerhalb Ortschaften mit Un-

fallgefahrenschwerpunkten, 
- Schienenstränge, auf denen sehr giftiges, giftiges, hochentzündliches, leicht entzündliches 

Gefahrgut durch Bevölkerungsballungsgebiete befördert wird, 
- durch Bevölkerungsballungsgebiete führende Wasserstraßen (einschließlich der Häfen), auf 

denen Tanker sehr giftiges, giftiges, hochentzündliches, leicht entzündliches Gefahrgut trans-
portieren. 

 
Da sich ein Unfall mit Gefahrgut an jeder beliebigen Stelle einer Trasse/Strecke ereignen kann und 
Angaben über Unfallschwerpunkte für den Transport gefährlicher Güter nicht vorliegen, wird als 
Gefährdungsbereich eine Fläche beidseitig des Verkehrsweges betrachtet.  
 
 
2.2 Graphische Darstellung der Landesgefahrenschwer punkte mittels DISMA  

Auf den folgenden Seiten wird eine bildliche Darstellung zu wichtigen Landesgefahrenschwer-
punkten gegeben:  
 
Abbildung 1: Gefährdete Flächen durch Sturmhochwasser der Ostsee, Hochwasser der Elbe und 

Waldbrand 
 
Abbildung 2: Gefährdungen durch Verkehrswege und Schadstoffunfälle auf der Ostsee  
 
Abbildung 3: Dislozierung chemischer und kerntechnischer Gefährdungspotenziale 
 
Abbildung 4: Verteilung der Nutztiere (Nutztiereinheiten pro km² - bezogen auf die Gemeinden)2  
 
Abbildung 5: Ausgewählte Anlandeorte für betroffene Personen bei Schiffsunfällen (M)  
 
Für die Ermittlung der Vulnerabilität spielt in vielen Fällen die Einwohnerdichte eine wichtige Rolle. 
Diese ist Abbildung 6 dargestellt.  

                                                
2  Die Nutztiereinheiten werden aus der Summe der Großtiere Rind, Schaf, Ziege, Schwein und Einhufer 

zuzüglich 1/100 der Summe der Kleintiere Huhn, Gans, Ente und Pute gebildet.  
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Abbildung 1: Gefährdete Flächen durch Sturmhochwass er der Ostsee, Hochwasser der Elbe und Waldbrand 
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Abbildung 2: Gefährdungen durch Verkehrswege und Sc hadstoffunfälle auf der Ostsee  
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Abbildung 3: Dislozierung chemischer und kerntechni scher Gefährdungspotenziale 
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Abbildung 4: Verteilung der Nutztiere (Nutztiereinhei ten pro km² - bezogen auf die Gemeinden)  
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Abbildung 5: Ausgewählte Anlandeorte für betroffene  Personen bei Schiffsunfällen (M)  
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Abbildung 6: Einwohnerdichte (Einwohner pro km²) be zogen auf die Gemeinden 
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3 Ansatz für die Beurteilung der Vulnerabilität gege nüber besonderen 
Gefährdungslagen und Katastrophen 

3.1 Grundlegende Faktoren 

Als Ausgangspunkt für die Beurteilung der Verletzbarkeit gegenüber Katastrophen wird häufig eine 
Risikoanalyse gefordert, wobei in dieser Aussagen zu den möglichen Schadenslagen in Ver-
bindung mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten getroffen werden.  
 
Zu beachten ist dabei, dass nach dem Ansatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung – bestätigt durch 
Erfahrungen aus der Praxis – Eintrittswahrscheinlichkeiten von außergewöhnlichen Ereignissen 
keinen Anhalt über deren tatsächlichen zeitlichen Eintritt und deren Ausmaß geben können. Eine 
Bewertung von Katastrophen und besonderen Gefährdungslagen, die allein von Eintrittswahr-
scheinlichkeiten ausgeht, kann sogar unter Umständen das Auffinden von Quellen, Ursachen und 
Bedingungen für folgenschwere Ereignisse sowie die Beurteilung der Folgen beträchtlich erschwe-
ren. Eintrittswahrscheinlichkeiten für Gefahrenlagen mit katastrophalen Folgen sind meistens sta-
tistisch nicht abgesichert und damit lediglich einer von mehreren Faktoren für die Bewertung einer 
potenziellen Schadenslage.  
 
Insofern hat die Ermittlung der Schadenslagen Priorität gegenüber der Ermittlung der Eintritts-
wahrscheinlichkeiten.  
 
Für die Beurteilung der Anfälligkeit und Verletzbarkeit des Landes gegenüber den Auswirkungen 
von solchen Katastrophen sind folgende Angaben ausschlaggebend: 
 
- Erfahrungen aus früheren Ereignissen im Bundesland oder Analogien zu außergewöhnlichen 

Ereignissen anderer Länder, 
 
- abschätzende Berechnungen nach plausiblen Modellen über die Auswirkungen von Katastro-

phen und Expertenbefragungen, 
 
- Flächenausdehnung der Auswirkungen und Beurteilung der Folgen in einem Gebiet. 
 
Die Verletzbarkeit des Landes kann aus den mittels dieser Betrachtungen gewonnenen Ergeb-
nissen abgeleitet werden. Zur Bestimmung entsprechender Kriterien wird ein pragmatisches He-
rangehen für qualitative und quantitative Aussagen vorgeschlagen. 
 
 
3.2 Erfahrungen aus Katastrophensituationen und Übu ngen 

Aus früheren Ereignissen existieren Erfahrungen zu Sturmflut/Sturmhochwasser, Hochwasser 
Elbe, Waldbrand, Extremwetterlagen, Tierseuchen und Gefahrgutunfällen. Aus der Literatur lassen 
sich Erkenntnisse zu Schadstoffunfällen an der Küste, zu Epidemien und zum Massenanfall von 
Betroffenen ableiten. 
 
Diese Erfahrungen sind bei der Beurteilung der Verletzbarkeit ein bedeutender Aspekt. Sie geben 
Anhalte oder Richtwerte über das Ausmaß von möglichen außergewöhnlichen Ereignissen, z. B. 
zu Hochwasserständen, zur Waldbrandgefährdung, zur flächenmäßigen Ausbreitung von 
Tierseuchen.  
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Dabei ist allerdings die gegenwärtig beobachtete Tendenz einer Zuspitzung von Katastrophen-
auswirkungen ins Kalkül zu ziehen. 
 
 
3.3 Modellbetrachtungen 

Aus Sicherheitsberichten für Betriebe, die Gefahrstoffe verwenden, aus Informationen zum 
Transport von Gefahrgut auf Verkehrswegen und in Pipelines können plausible 
Ausgangsbedingungen für Szenarien abgeleitet werden. Diese gewonnenen Angaben werden mit 
Berechnungsmodellen des Programmsystems DISMA ausgewertet. Die Ergebnisse werden durch 
Expertenbetrachtungen untermauert. 
 
Vereinfacht, aber für Zwecke der Katastrophenschutzplanung hinreichend, ist das Verwenden von 
Standardszenarien für typische Anlagen und Transportprozesse. Solche Standardszenarien sind 
für Mecklenburg-Vorpommern beschrieben [3] und im Abschnitt 8, entsprechend den LGfSp M-V 
und den in Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Betrieben mit Grund- bzw. erweiterten Pflichten 
(Störfall-Verordnung – 12.BImSchV) präzisiert dargestellt.  
 
 
3.4 Vulnerabilitätsbestimmung  

3.4.1 Erfordernisse 

Eine Einschätzung darüber, in welchem Umfang und welcher Schwere Menschen in einem Gebiet 
von einem Schadensereignis geschädigt, Nutztiere betroffen und Gebäude zerstört werden, ist 
sehr aufwendig und im Ergebnis mit vielen Unsicherheiten behaftet. Praktikabler sind der Zielstel-
lung entsprechende vereinfachte Ansätze. 
Aus den Erfahrungen aufgetretener besonderer Gefährdungslagen, Katastrophen und den 
abschätzenden Berechnungen können gefährdete Flächen abgeleitet werden. 
 
Auf die Vulnerabilität eines Gebietes kann aus der direkt durch ein außergewöhnliches Ereignis 
betroffenen Fläche – ermittelt aus Erfahrungen und Modellberechnungen - und den darin befindli-
chen Personen, Nutztieren und Schutzgütern – des Lebens und des Lebensraumes – geschlossen 
werden. 
 
In die Betrachtungen  sind aber auch Flächen einbezogen worden, auf denen Schäden und emp-
findliche Störungen infolge einer Gefährdungslage  auf einem anderen Gebiet verursacht wurden, 
z. B. Trinkwasserversorgung durch Schäden im Trinkwasserschutzgebiet, Ausfall der Elektro-
energieversorgung durch Störungen oder Unterbrechungen. 
 
 
3.4.2 Ansatz aus der Störfallverordnung der Schweiz 

Risikountersuchungen für Störfälle in Chemieanlagen werden in einigen westeuropäischen Län-
dern nach vielfach erprobten und z. T. auch gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.  
 
Die Risikoermittlung nach den Vorgaben des Bundesamtes für Wald und Landschaften der 
Schweiz (BUWAL) ist durch folgende Arbeitsschritte charakterisiert (vgl. [5], [6], [7]):  
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1. Die wesentlichen Störfallablaufszenarien werden mit Hilfe einer systematischen Gefahrenana-
lyse zusammengestellt.  

2. Die Gefahrenfelder (Ausbreitungsrechnungen, Radien für Druckwellen und/oder Wärmestrah-
lung) und mögliche Schäden (betroffene Personen, Umwelt) werden berechnet.  

3. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Szenarien werden auf der Grundlage 
von Fehler- und Ereignisbäumen ermittelt.  

4. Zu den relevanten Szenarien werden die bedingten Wahrscheinlichkeiten für die zugehörigen 
Personen- oder anderen Schäden abgeschätzt.  

5. Das Ausmaß möglicher Schädigungen wird mit Hilfe von sogenannten Schadenindikatoren be-
urteilt (Ausmaßskala).  

6. Das Ausmaß mit seiner zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeit wird in einem Wahrscheinlich-
keits-Ausmaß-Diagramm (W-A-Diagramm) als komplementäre Verteilungsfunktion dargestellt.  

7. Für die Beurteilung der Tragbarkeit des Risikos ist das W-A-Diagramm in drei Bereiche unter-
teilt: Einen nicht akzeptablen Bereich, einen Übergangsbereich und einen akzeptablen Bereich.  

 
3.4.3 Für die Gefährdungsanalyse entwickelter und v erwendeter Ansatz 

Für die Ermittlung der Vulnerabilität wird ein methodischer Ansatz zunächst analog zu den Arbeits-
schritten 1, 2 und 5 der Störfallverordnung der Schweiz entwickelt. Das bedeutet, in diesem Pro-
jektabschnitt werden Eintrittswahrscheinlichkeiten zu den Schadenslagen noch nicht betrachtet. 
 
1. Systematische Ermittlung der Landesgefahrenschwerpunkte und Festlegen der Schadens-

lagen, die in die Gefährdungsanalyse einzubeziehen sind,  
 
2. Abschätzung der Gefährdungsbereiche und der möglichen Schadenspotenziale bezogen auf 

die einbezogenen Schadenslagen. Dazu werden vorliegende Erfahrungen genutzt und Be-
rechnungen durchgeführt. Als Kriterien für die Schadenspotenziale kommen ausschließlich 
durch das Ereignis im ermittelten Gefährdungsbereich betroffene Personen, Tiere, Gebäude, 
Flächen usw. zum Ansatz, unabhängig davon, ob das schützenswerte lebende und gegen-
ständliche Inventar eines Gebietes unterschiedlich schwer oder nicht nennenswert geschädigt 
ist.  
 

3. Definition einer Ausmaßskala zur Einstufung der Vulnerabilität (Grad des Schadens) für die 
einbezogenen Schadenspotenziale. Für die Ausmaßskala wird ein logarithmischer Maßstab im 
Bereich von 0 (vernachlässigbare Vulnerabilität) bis 1 (höchste Vulnerabilität) gewählt. Die 
Vulnerabilität für die einzelnen Schadenspotenziale wird mit dem Symbol Vi (der Index i 
kennzeichnet das betreffende Schadenspotenzial) bezeichnet.  
 
Die Ausmaßskala wird in drei Klassen unterteilt:  
niedrige Vulnerabilität:  0,01 < Vi 

�

 0,30  (allgemeine Gefährdungslage) 
mittlere Vulnerabilität:  0,30 < Vi 

�

 0,60  (besondere Gefährdungslage) 
hohe Vulnerabilität:  0,60 < Vi 

�

 1,00  (Katastrophe) 
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4. Für den Übergang von einer Klasse der Vulnerabilität  zur höheren werden für die einzelnen 
Schadenspotenziale Schwellwerte festgelegt:  
 
- SPi mV für den Übergang von der Klasse niedrige Vulnerabilität zur mittleren Vulnerabilität 
- SPi hV für den Übergang von der Klasse mittlere Vulnerabilität zur hohen Vulnerabilität.  
 
Diese Schwellwerte werden auf der Grundlage von Erfahrungswerten durch Schätzungen der 
Bearbeiter definiert. Die in dieser Analyse verwendeten Schwellwerte sind in Tabelle 2 
dokumentiert.  
 
Der Grad des Schadens wird durch eine logarithmische Skala erfasst. Für die einzelnen 
Schadenspotenziale wird durch die Schwellwerte SPi mV und SPi hV eine Gerade gelegt.  
Der analytische Ausdruck für diese Geraden ist:  
 lg( )i i i iV A B SP= + ×   (1) 
Die Konstanten Ai und Bi werden aus den Schwellwerten SPi mg und SPi hg berechnet:  

 
0,3

lg( ) 0,3 lg( )
lg( )i i mV i i i mV

i hV

B SP und A B SP
SP

= - = - ×  (2) 

Damit kann jedem Schadenspotenzial SPi die Vulnerabilität Vi zugeordnet werden.  
 
Ergibt die Berechnung Vi < 0 wird Vi = 0 gesetzt; ergibt die Berechnung Vi > 1 wird Vi = 1 ge-
setzt.  
 
Beispiel (vergleiche hierzu auch die Angaben in Tabelle 2)  
 
Schadenspotenzial SPSO1 (Anzahl gefährdeter Personen im Sturmhochwasser) 
Schwellwert SPSO1 mV:  100 Personen 
Schwellwert SPSO1 hV:  1000 Personen 
 
Mit den Gleichungen 2 werden bestimmt: BSO1 = 0,3; ASO1 = -0,3  
 
Für das Schadenspotenzial SPSO1 gilt dann die Gleichung: 
 1 1 1 1lg( )SO SO SO SOV A B SP= + ×  

Wird ermittelt, dass 562 Personen durch Sturmhochwasser gefährdet sind, so ergibt sich in 
diesem Fall für die Vulnerabilität:  
 1 1(562 ) 0,3 0,3 lg( 562) 0,525SO SOV Personen SP= - + × = »  

5. Die Vulnerabilität Vi (Einzelvulnerabilität) wird für alle einbezogenen Schadenspotenziale je-
weils bezogen auf eine Gemeinde (Bezugseinheit) ermittelt.  
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3.4.4 Gefährdungslagen und Schadenspotenziale;  

Festlegen der Schwellwerte für die Ausmaßskala der Vulnerabilität  

In die Gefährdungsanalyse werden die in Tabelle 1 zusammengestellten Gefährdungsslagen mit 
den aufgeführten Schadenspotenzialen SPi einbezogen.  
 
Tabelle 1: In die Gefährdungsanalyse einbezogene Gef ährdungslagen und 

Schadenspotenziale 

Gefährdungslagen Schadenspotenzial 
Bezeichnung Abk.  Bezeichnung Abk. 

Sturmhochwasser  
Ostsee 

SO - Anzahl der Personen im Überschwemmungsgebiet 
- Anzahl der Nutztiere im Überschwemmungsgebiet 
- Anzahl der Anlagen aus dem Projekt AIS-I im 

Überschwemmungsgebiet 

- SO1 
- SO2 
 
- SO3 

Hochwasser Elbe HE - Anzahl der Personen im Überschwemmungsgebiet 
- Anzahl der Nutztiere im Überschwemmungsgebiet 
- Anzahl der Anlagen aus dem Projekt AIS-I im 

Überschwemmungsgebiet 

- HE1 
- HE2 
 
- HE3 

Waldbrand WB Waldbrandfläche der WBGK A  WB1 
Schadstoffunfall Küste SK Länge der Küste  SK1 
Versagen einer 
Produktenleitung 

PL Spezielle Festlegung, vgl. 4.3.5  PL1 

Gefahrgutunfall GU Spezielle Festlegung, vgl. 4.3.6  GU1 
 GU2 

Unfall in einer 
kerntechnischen Anlage 
(KTA) 

UK Spezielle Festlegung, vgl. 4.3.7  UK1 

Störfall in einem 
Betriebsbereich gemäß 
12. BImSchV 

SB Spezielle Festlegung, vgl. 4.3.8  SB1 

Massenanfall von 
Betroffenen - See 

MB Spezielle Festlegung, vgl. 5.1.7  MB1 

Tierseuchen TS Anzahl der betroffenen Nutztiere  TS1 
 
 
Damit werden in der Gefährdungsanalyse 15 Schadenspotenziale berücksichtigt. Z. B. steht dann 
das Symbol SPSO1 für das Schadenspotenzial „Anzahl der Personen im Überschwemmungsgebiet 
bei einem Sturmhochwasser“ (vergleiche hierzu auch das Beispiel in Ziffer 4 im Abschnitt 3.4.3).  
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Tabelle 2: Ausmaßskala zur Beurteilung der Vulnerabi lität 

 
spez E*: Vergleiche hierzu die Abschnitte 4.3.5 und 4.3.6.  

Schadenspotenzial
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Abk. Bezeichnung Einheit

SO
Sturmhochwasser Ostsee          
BHW 1872

100 1.000 10.000 SO1 Personen Anzahl
1.000 10.000 100.000 SO2 Nutztiere Anzahl

5 50 500 SO3 AIS-I Anlagen Anzahl
HE Hochwasser Elbe BHW

100 1.000 10.000 HE1 Personen Anzahl
1.000 10.000 100.000 HE2 Nutztiere Anzahl

5 50 500 HE3 AIS-I Anlagen Anzahl
WB Waldbrand

10 100 1.000 WB1 WBGK A ha
SK Schadstoffunfall Küste

5 50 500 SK1 Länge der Küste km
PL Produktenleitung

10 100 1.000 PL1 Ammoniak-/Naphtha-Leitung spez E*
GU Gefahrgutunfall

10 100 1.000 GU1 Schiene spez E*
10 100 1.000 GU2 Straße spez E*

UK Unfall in KTA
10 100 1.000 UK1 Personen Anzahl

SB Störfall BImSch-Anlage
punktuelle Bewertung siehe Tabelle 3 SB1 gemäß StörfallVO

MB MANB -See
punktuelle Bewertung siehe Tabelle 4 MB1 Punktuelle Schätzung

TS Tierseuchen
500 3000 18000 TS1 Vorhandene Nutztiere Anzahl

GefährdungslageVulnerabilität (Grad des Schadens)
gering mittel hoch
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4 Bestimmung der Vulnerabilität 

4.1 Allgemeine Annahmen 

Die Vulnerabilität bezogen auf das in Tabelle 2 aufgeführte Schadenspotenzial wird für jede der 
1000 Gemeinden3 in Mecklenburg – Vorpommern ermittelt.  
 
Dazu konnten folgende Ausgangsdaten genutzt werden:  
 
A) Vektordaten im Shapefile-Format 
 
1. Gemeinden mit den genutzten Attributen Gemeindekennziffer und Einwohner (Shapefile 

Gemeinden_MV),  
 

2. Kleinräumige Gliederung für die Hansestädte Rostock, Stralsund und Wismar mit den zugehö-
rigen Einwohnerzahlen in den Attributen (Shapefile HRO_EW, HST_EW bzw. HWI_EW).  
 

3. Sturmhochwasser der Ostsee (BHW 1872, StAUN Rostock - Shapefile BHW_1872).  
 

4. Überflutungsflächen der Elbe (BHW, StAUN Schwerin - Shapefile HW_Elbe_BHW),  
 

5. Waldbrandabteilungen der Waldbrandgefahrenklasse A (WBGK A, LFG - Shapefile WBGK_A),  
 

6. Anlagen aus dem Anlageninformationssystem – Immissionsschutz (AIS-I). Die Daten wurden in 
einer Exel - Tabelle vom LUNG bereitgestellt. Aus der vorhandenen Koordinate (Hoch- und 
Rechtswert) wurde mit DISMA ein Shapefile (Punktobjekte) erzeugt. Neben Angaben zur Art 
der Anlage wurde die Gemeindekennziffer in den Attributen gespeichert (Shapefile AIS_I_ges).  
In einem gesonderten Thema wurden die Anlagen mit erweiterten Pflichten nach der Störfall-
verordnung (12. BImSchV) erfasst (Shapefile AIS_I_ErwPfl),  
 

7. Ammoniak – Pipeline als Linienshape (Shapefile Pipeline_NH3), Produktenpipeline (Naphtha) 
Böhlen – Rostock (Shapefile Pipe_Naphtha), 
 

8. Schienenwege ohne Schmalspurbahnen, ohne Berücksichtigung der Mehrgleisigkeit (Shapefile 
Bahnlinie), Bundesautobahnen (Shapefile BAB und BAB_neu) und Bundesstraßen (Shapefile 
Bundesstrasse),  
 

9. 25 km Radius  um das KKW Krümmel (Niedersachsen) und 10 km Radius um das EWN Lub-
min (Shapefile AKW)  
 

B) Daten in dBase – Tabellen, jeweils dem Gemeinden amen und der Gemeindekennziffer 
zugeordnet 

 
10. Nutztiereinheiten pro Gemeinde. Diese Tabellen wurden aus Zuarbeiten der Kreise 

zusammengestellt. In einzelnen Gemeinden fehlen die Angaben. Weiterhin ist der 
Erfassungsgrad nicht einheitlich,  
 

                                                
3  Stand 31.12.1999 
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11. Länge der Küste pro Gemeinde entsprechend dem GIS Küste (StAUN HRO) ergänzt um die 
Nord- und Otszufahrt des Hafens Stralsund.  
 

 
4.2 Verfahrensweise wegen noch fehlender bzw. noch u nvollständig vorliegender 

Daten 

Im Projekt ist vorgesehen, für die Ermittlung betroffener Personen die den georeferenzierten klein-
räumigen Gliederungen zugeordneten Einwohner und für die Ermittlung betroffener Tiere die den 
georeferenzierten Höfen zugeordneten Tiere aus dem EDV – Vorhaben DAVID/TSN zu verwen-
den.  
 
Diese Angaben lagen jedoch noch nicht flächendeckend vor. Deshalb musste hierfür ein geson-
derter Ansatz gewählt werden, trotz der dadurch möglichen größeren Ungenauigkeiten.  
Der betroffene Flächenanteil einer Gemeinde wird durch die GIS – Verschneidefunktion ermittelt. 
Die betroffenen Einwohner bzw. Tiere werden dann prozentual entsprechend der betroffenen Flä-
che (Einwohner bzw. Tiere pro Fläche) ermittelt. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen in den 
nachfolgenden Abschnitten.  
 
 
4.3 Bestimmung der Vulnerabilität entsprechend den einbezogenen Gefährdungslagen  

4.3.1 Sturmhochwasser der Ostsee (SO) 

Grundlage sind die unter Ansatz des Bemessungshochwassers (BHW), welches auf den Werten 
der Sturmflut von 1872 basiert, und unter Vernachlässigung der vorhandenen Schutzbauwerke 
ermittelten potentiellen  Überflutungsflächen. Diese werden mit den Flächen der Gemeinden ver-
schnitten. Als Ergebnis des Verschneidens erhält man die in der jeweiligen Gemeinde überflu-
tungsgefährdete Fläche. Die überflutungsgefährdete Fläche der Gemeinde i wird zur Gesamtfläche 
der Gemeinde ins Verhältnis gesetzt (Quotient SOi; i = 1 bis 1000 entsprechend der Anzahl der 
Gemeinden).  
 
Die Einwohnerzahl gesamt der Gemeinde i wird mit dem Quotienten SOi multipliziert. Das 
Ergebnis wird als Schadenspotenzial der Gemeinde i hinsichtlich der bei einer Sturmflut 
betroffenen Einwohner (SO1) gewertet.  
 
Für die kreisfreien Städte Rostock, Stralsund und Wismar wird die Anzahl der betroffenen Perso-
nen auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung ermittelt.  
 
Analog wird mit den Nutztiereinheiten verfahren (SO2).  
 
Die AIS-I Shapefiles wurden gegen die Überflutungsfläche verschnitten und nach Gemeinden sor-
tiert. Im Ergebnis liegt die Anzahl der AIS-I Anlagen in der überflutungsgefährdeten Fläche der 
Gemeinde vor (SO3).  
 
Aus der Anzahl der betroffenen Einwohner, Nutztiereinheiten bzw. AIS-I Anlagen wird nach 
Gleichung (1) in Verbindung mit der Ausmaßskala für SO1, SO2 bzw. SO3 (vgl. Tabelle 2) die 
jeweilige Vulnerabilität bestimmt.  
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4.3.2 Hochwasser Elbe (HE)  

Beim Hochwasser Elbe wird analog zum Sturmhochwasser der Ostsee vorgegangen. Die überflu-
tungsgefährdete Fläche ist mit dem Shapefile HW_Elbe_BHW gegeben.  
 
Ermittelt werden auf diese Weise die Vulnerabilität für die Schadenspotenziale Personen (HE1), 
Nutztiereinheiten (HE2) und AIS-I Anlagen (HE3) in den überflutungsgefährdeten Flächen.  
 
 
4.3.3 Waldbrand (WB)  

Die Waldflächen mit der Waldbrandgefahrenklasse A (Shapefile WBGK_A) werden gegen die Ge-
meindeflächen (Shapefile Gemeinden_MV) verschnitten. Im Ergebnis liegen die Flächen mit der 
Waldbrandgefahrenklasse A für jede Gemeinde vor.  
 
Die Vulnerabilität wird mit der Ausmaßskala für WB1 (vgl. Tabelle 2) bestimmt.  
 
 
4.3.4 Schadstoffunfall Küste (SK) 

Die Länge der Küste pro Gemeinde liegt mit der zugehörigen Gemeindekennziffer in Tabellenform 
vor.  
Die Vulnerabilität wird mit diesen Angaben und der Ausmaßskala für SK1 (vgl. Tabelle 2) be-
stimmt.  
 
 
4.3.5 Produktenleitung (PL)  

Zunächst wird die Länge der Ammoniak – Pipeline pro Gemeinde ermittelt (Verschneiden des 
Shapefiles Gemeinden_MV gegen den Shapefile Pipeline_NH3). Damit liegt die Länge der Leitung 
pro relevante Gemeinde vor.  
 
Es wird unterstellt, dass bei einem Störfall eine Fläche von 750 m beiderseits der Rohrleitung 
betroffen ist.  
 
Aus der Länge der Leitung pro betroffene Gemeinde multipliziert mit 2 x 0,750 km ergibt sich die 
betroffene Fläche in km². Diese wird ins Verhältnis zu der Fläche der Gemeinde gesetzt. Die Ein-
wohner der Gemeinde werden mit diesem Quotienten multipliziert. Das Ergebnis ist nicht so zu 
verstehen, dass die ermittelte Anzahl von Einwohnern betroffen ist, sondern als ein Planungswert, 
in den die Anzahl der Einwohner der betreffenden Gemeinde als Gewichtsfaktor eingeht.  
 
Die Vulnerabilität wird mit der Ausmaßskala für PL1 (vgl. Tabelle 2) bestimmt.  
 
Mit der Produktenleitung (Naphtha) Böhlen – Rostock wird analog verfahren. Bei diesem Gefahr-
stoff wird eine Gefährdung von 50 m beiderseits der Rohrleitung angenommen.  
 
Die für die Gemeinden ermittelte Vulnerabilität für Ammoniak bzw. Naphtha wird addiert. Ergibt 
sich VPL1 > 1 so wird VPL1 = 1 gesetzt.  
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4.3.6 Gefahrgutunfälle auf Schiene und Strasse (GU)  

Die Berechnung entspricht dem im Abschnitt 4.3.5 „Produktenleitung (PL)“ beschriebenen Vorge-
hen mit folgenden Änderungen:  
 
- Für die Auswirkungen beiderseits der Schienenwege werden 0,350 km und  
- für die Auswirkungen beiderseits der Strassen (Bundesstraßen und Bundesautobahnen)  

0,250 km 
 

angenommen.  
 
Die Vulnerabilität wird mit der Ausmaßskala für GU1 bzw. GU2 (vgl. Tabelle 2) bestimmt. 
 
 
4.3.7 Unfall in kerntechnischen Anlagen (UK)  

Durch Verschneiden werden die Flächen der Gemeinden ermittelt, die im 25 km Radius um das  
KKW Krümmel (Niedersachsen) bzw. im 10 km Radius um die Anlage EWN Lubmin (Shapefile  
KKW gegen Gemeinden_MV) liegen.  
Die betroffene Fläche wird zur Gesamtfläche der Gemeinde ins Verhältnis gesetzt (Ergebnis ist die 
prozentuale Fläche). Der Schadensindikator für die betroffenen Einwohner ergibt sich aus dem 
Verhältnis der Anzahl der Einwohner zur prozentualen Fläche.  
 
Die Vulnerabilität wird mit der Ausmaßskala für UK1 (vgl. Tabelle 2) bestimmt. 
 
 
4.3.8 Störfall in einem Betriebsbereich gemäß 12. B ImSchV (SB) 

Gegenwärtig werden in Mecklenburg – Vorpommern für die Betriebsbereiche, die den erweiterten 
Pflichten entsprechend der Störfallverordnung unterliegen, die externen Notfallpläne gemäß § 13 
LKatSG erarbeitet.  
 
Damit werden nach deren Fertigstellung Planungswerte für die Anzahl, der bei einem Störfall be-
troffenen  Personen, vorliegen.  
 
Bis zum Vorliegen dieser Ergebnisse haben die Bearbeiter die Vulnerabilität in Analogie zu dem 
vorhandenen chemischen Gefährdungspotential eingeschätzt (vgl. Tabelle 3).  
 
Tabelle 3: Vulnerabilität aufgrund der Betriebsbere iche nach der Störfallverordnung 

 
 
(nicht öffentlich) 
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(nicht öffentlich) 
 
 
 
 
 
 
4.3.9 Massenanfall von Betroffenen - See (MB) 

Für diese Gefährdungslage wird ein Schiffsunfall mit einer großen Anzahl von Passagieren oder 
das Anlanden einer großen Anzahl von Migranten angenommen.  
 
Für die Vulnerabilität für den Massenanfall von Betroffenen von See haben die Bearbeiter folgende 
Annahmen als Planungsgrundlage getroffen:  
 
Tabelle 4: Vulnerabilität durch Massenanfall von Be troffenen 

Gemeinde Kennzeichen Vulnerabilität  
Greifswald 13001000 0,60 
Rostock 13003000 0,80 
Stralsund 13005000 0,60 
Wismar 13006000 0,60 
Saßnitz 13061035 0,60 
 
 
4.3.10 Tierseuchen (TS) 

Für die Ermittlung der Vulnerabilität wird die Anzahl der in der Gemeinde vorhandenen 
Nutztiereinheiten herangezogen. 
 
Die Vulnerabilität wird mit der Ausmaßskala für TS1 (vgl. Tabelle 2) bestimmt. 
 
 
5 Ergebnisse der Bestimmung der Vulnerabilität  

5.1 Vulnerabilität für die einbezogenen Gefährdungsl agen  

Die Karten im Anhang geben einen Überblick zur Vulnerabilität der Gemeinden in Mecklenburg – 
Vorpommern bezüglich der einbezogenen Gefährdungslagen.  
 
Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse der Bestimmung der Vulnerabilität zu den einbezo-
genen Gefährdungslagen  zusammengestellt. 
 
 
5.1.1 Sturmhochwasser der Ostsee (SO) 

Gefährdungsbereich insgesamt (ca. km²): 1 100 
Einwohner im Gefährdungsbereich insgesamt (ca.): 160 000 
Nutztiereinheiten im Gefährdungsbereich insgesamt (ca.): 37 000 
AIS-I Anlagen im Gefährdungsbereich insgesamt: 102 
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Gemeinden im Gefährdungsbereich insgesamt:  178 
 

 Anzahl der durch Sturmhochwasser gefährdeten Gemeinden 
Vulnerabilität Indikator SO1 

(Personen) 
Indikator SO2 

(Nutztiereinheiten) 
Indikator SO3  

(AIS-I Anlagen) 
- niedrig 61 64 27 
- mittel 100 7 4 
- hoch 17 - - 
 
Gemeinden mit der höchsten Vulnerabilität hinsichtlich der gefährdeten Einwohner durch Sturm-
hochwasser (VSO1 > 0,70) sind:  
 
Greifswald  (1,00) Anklam (0,77) Graal Müritz  (0,72) 
Rostock  (1,00) Zingst (0,75) Zinnowitz (0,72) 
Wismar  (0,86) Ueckermünde  (0,75) Stralsund (0,71) 
Barth (0,79) Ribnitz-Damgarten  (0,73)  
 
 
5.1.2 Hochwasser der Elbe (HE) 

Gefährdungsbereich insgesamt (ca. km²): 257 
Einwohner im Gefährdungsbereich insgesamt (ca.): 13 5004 
Wohngebäude im Gefährdungsbereich insgesamt (ca.): 3 500 
Nutztiereinheiten im Gefährdungsbereich insgesamt (ca.): 20 000 
AIS-I Anlagen im Gefährdungsbereich insgesamt: 7 
Gemeinden im Gefährdungsbereich insgesamt:  25 
 

 Anzahl der durch Hochwasser Elbe gefährdeten Gemeinden  
Vulnerabilität Indikator HE1 

(Personen) 
Indikator HE2 

(Nutztiereinheiten) 
Indikator HE3  

(AIS-I Anlagen) 
- niedrig 6 12 7 
- mittel 16 6 - 
- hoch 3 - - 
 
Die Gemeinden mit hoher Vulnerabilität (VHE > 0,60) sind: Boizenburg/Elbe (0,77), Dömitz, Stadt 
(0,72) und Lübtheen (0,67).  
 
 
5.1.3 Waldbrand (WB) 

Gefährdungsbereich Wald mit der WBGK A (ca. ha):  135 000 
Betroffene Gemeinden insgesamt:  165 
Anzahl der Gemeinden mit niedriger Vulnerabilität:  16 
Anzahl der Gemeinden mit mittler Vulnerabilität:  22 
Anzahl der Gemeinden mit hoher Vulnerabilität: 127 
 

                                                
4  ohne Amt Neuhaus, Niedersachsen 
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Gemeinden mit der größten Waldfläche mit der WBGK A (VWB1 = 1,00):  
 
Dobbertin Kratzeburg Rechlin 
Dobbin-Linstow Liepgarten Roggentin 
Grabow, Stadt Mirow, Stadt Torgelow, Stadt 
Hohen Wangelin Neu Poserin Vielank 
Jabel Neustrelitz, Stadt Waren (Müritz), Stadt 
Kargow Nossentiner Hütte Wesenberg, Stadt 
 
 
5.1.4 Schadstoffunfall Küste (SK) 

Länge der gefährdeten Küste (ca. km):  820 
Gemeinden mit gefährdeter Küste insgesamt:  87 
Anzahl der Gemeinden mit niedriger Vulnerabilität:  33 
Anzahl der Gemeinden mit mittlerer Vulnerabilität:  53 
Anzahl der Gemeinden mit hoher Vulnerabilität: 1 
 
Gemeinden mit der höchsten Vulnerabilität hinsichtlich eines Schadstoffunfalls Küste (VSK1 > 0,45):  
 
Ahrenshoop 0,62 Greifswald 0,49 Zingst 0,47 
Insel Poel 0,58 Stralsund 0,49 Insel Hiddensee 0,47 
Rerik, Stadt 0,53 Ummanz 0,48 Born a. Darß 0,46 
Zudar 0,53 Gustow 0,48 Sassnitz, Stadt 0,46 
Putbus, Stadt 0,50 Rostock 0,47 Dranske 0,46 
 
 
5.1.5 Produktenleitung (PL) 

Betrachtet wurden die Ammoniak-Produktenleitung zwischen den Betriebsbereichen von Hydro 
Agri in Poppendorf und im Überseehafen Rostock sowie die Rohstoffpipeline Rostock - Böhlen 
(Naphtha).  
 
Die Gemeinden, durch die die Ammoniak - Leitung (Länge ca. 26 km) führt, haben die Vulnerabi-
lität VPL1 = 1:  
 
Rostock, Hansestadt  
Mönchhagen  
Klein Kussewitz 
Poppendorf 
 
Durch die Rohstoffpipeline Rostock – Böhlen sind insgesamt 46 Gemeinden gefährdet:  
Anzahl der Gemeinden mit niedriger Vulnerabilität:  15 
Anzahl der Gemeinden mit mittlerer Vulnerabilität:  19 
Anzahl der Gemeinden mit hoher Vulnerabilität: 2 
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5.1.6 Gefahrgutunfälle auf Straße und Schiene (GU) 

Schiene (GU1) 
 
Länge des einbezogenen Schienennetzes (ca. km):  2124 
Anzahl der Gemeinden insgesamt:  404 
Anzahl der Gemeinden mit niedriger Vulnerabilität:  13 
Anzahl der Gemeinden mit mittlerer Vulnerabilität:  179 
Anzahl der Gemeinden mit hoher Vulnerabilität: 205 
 
Gemeinden mit der höchsten Vulnerabilität hinsichtlich eines Unfalls mit gefährlichen Stoffen auf 
Schienen (VGU1 = 1) sind:  
 
Greifswald, Hansestadt Malchin, Stadt Parchim, Stadt 
Neubrandenburg, Stadt Güstrow, Stadt Bergen auf Rügen, Stadt 
Rostock, Hansestadt Hagenow, Stadt Sassnitz, Stadt 
Schwerin, Landeshauptstadt Ludwigslust, Stadt Pasewalk, Stadt 
Stralsund, Hansestadt Neustrelitz, Stadt Torgelow, Stadt 
Wismar, Hansestadt Waren (Müritz), Stadt  
Demmin, Hansestadt Wolgast, Stadt  
 
Straße (GU2) 
 
Länge der einbezogenen Bundesautobahnen und Bundesstraßen (ca. km):  2647 
Anzahl der Gemeinden insgesamt:  484 
Anzahl der Gemeinden mit niedriger Vulnerabilität:  17 
Anzahl der Gemeinden mit mittlerer Vulnerabilität:  283 
Anzahl der Gemeinden mit hoher Vulnerabilität: 184 
 
Gemeinden mit der höchsten Vulnerabilität hinsichtlich eines Unfalls mit gefährlichen Stoffen auf 
Straßen (VGU2 = 1) sind:  
 
Greifswald, Hansestadt Stralsund, Hansestadt Anklam, Stadt 
Neubrandenburg, Stadt Wismar, Hansestadt Wolgast, Stadt 
Rostock, Hansestadt Güstrow, Stadt Parchim, Stadt 
Schwerin, Landeshauptstadt Neustrelitz, Stadt Bergen auf Rügen, Stadt 
 
 
5.1.7 Unfall in kerntechnischen Anlagen (UK) 

Durch kerntechnische Unfälle gefährdete Fläche (ca. km²):  292 
Anzahl der Einwohner im Gefährdungsgebiet (ca.) 21 000 
Anzahl der Gemeinden insgesamt:  20 
Anzahl der Gemeinden mit niedriger Vulnerabilität:  2 
Anzahl der Gemeinden mit mittlerer Vulnerabilität:  1 
Anzahl der Gemeinden mit hoher Vulnerabilität: 17 
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Gemeinden mit der Vulnerabilität VUK1 > 0,6 hinsichtlich eines kerntechnischen Unfalls sind:  
 
Boizenburg/Elbe 1,00 Brünzow 0,86 Groß Ernsthof 0,76 
Lubmin 0,98 Gresse 0,84 Peenemünde 0,75 
Kröslin 0,96 Loissin 0,81 Greven 0,74 
Wusterhusen 0,94 Rubenow 0,81 Katzow 0,73 
Nostorf 0,90 Neu Boltenhagen 0,79 Neu Gülze 0,61 
Schwanheide 0,87 Kemnitz 0,77  
 
 
5.1.8 Störfall in einem Betriebsbereich gemäß 12. B ImSchV (SB)  

Die Vulnerabilität wurde, wie im Abschnitt 4.3.8 dargelegt, auf der Grundlage von Einschätzungen 
festgelegt. Das vorläufige Ergebnis wird hier noch einmal wiedergegeben:  
 
 
(nicht öffentlich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.9 Massenanfall von Betroffenen (MB) 

Die Vulnerabilität wurde, wie im Abschnitt 4.3.9 dargelegt, auf der Grundlage von Einschätzungen 
festgelegt. Das Ergebnis wird hier noch einmal wiedergegeben: 
 
Gemeinde Kennzeichen Vulnerabilität 
Greifswald 13001000 0,60 
Rostock 13003000 0,80 
Stralsund 13005000 0,60 
Wismar 13006000 0,60 
Saßnitz 13061035 0,60 
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5.1.10 Tierseuchen (TS) 

Anzahl der Gemeinden insgesamt:  943 
Anzahl der Gemeinden mit niedriger Vulnerabilität:  404 
Anzahl der Gemeinden mit mittlerer Vulnerabilität:  429 
Anzahl der Gemeinden mit hoher Vulnerabilität: 110 
Anzahl der einbezogenen Nutztiereinheiten (ca.) 1 300 000 
 
Gemeinden mit der Vulnerabilität VTS1 > 0,8 hinsichtlich des Auftretens von Tierseuchen:  
 
Bad Kleinen 1,00 Kublank 0,89 Lalendorf 0,83 
Bernitt 0,97 Grabow, Stadt 0,87 Spornitz 0,82 
Rubkow 0,93 Süderholz 0,85 Stavenhagen 0,81 
Feldberger Seenl.  0,90 Wittendörp 0,84 Groß Ernsthof 0,81 
Thürkow 0,89 Hohen Wangelin 0,84 Babst 0,81 
 
 
6 Betrachtung zur Gesamtvulnerabilität von Mecklenbu rg-Vorpommern  

6.1 Methodischer Ansatz 

Um in dieser Analyse die Gefährdung der Menschen, der Tiere, der Umwelt und bedeutender 
Sachgüter durch alle einbezogenen Gefährdungslagen zu bestimmen, ist eine Zusammenfassung 
der einzelnen ereignisbezogenen Vulnerabilitäten (vergleiche Tabelle 2) zweckmäßig. 
 
In einer ersten Überlegung wurde der Quotient aus der Summe der für eine Gemeinde 
zutreffenden Einzelvulnerabilitäten Vi (i = 1 bis 15) und der Anzahl der für die Gemeinde 
zutreffenden Schadensindikatoren Az in Betracht gezogen. Das Ergebnis wäre dann eine 

Gesamtvulnerabilität im Bereich zwischen 0 und 1 (
1

1 NA

G i
iz

V V
A =

=
�

).  

Die Ergebnisse dieses Ansatzes berücksichtigen aber nicht, dass die Gemeinden durch eine 
unterschiedliche Anzahl von Schadenslagen gefährdet sind.  
 
Um eine Gemeinde, die von einer Vielzahl von Schadenslagen gefährdet ist, höher in der 
Gesamtvulnerabilität einzustufen zu können als eine Gemeinde, die nur von einer Schadenslage 
oder wenigen Schadenslagen gefährdet ist, wurde als Faktor der Quotient aus der Anzahl der für 
die Gemeinde zutreffenden Schadensindikatoren AZ und der Anzahl der in die Analyse 
einbezogenen Schadensindikatoren AN angewendet. 
 
Demnach wird die Gesamtvulnerabilität VG für eine Gemeinde nach folgender Gleichung 
berechnet: 

 
1

NA
Z

G i
iN

A
V V

A =

= �
 

VG  - Gesamtvulnerabilität für eine Gemeinde  
AZ  - Anzahl der für die Gemeinde zutreffenden Schadenspotentiale  
AN  - Anzahl der in die Analyse einbezogenen Schadenspotentiale  
Vi  - Vulnerabilität bezogen auf die Schadenslage i in der betrachteten Gemeinde  
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Da für eine einzelne Gemeinde nicht alle betrachteten Schadenslagen zutreffen und auch bei zu-
treffenden Schadenslagen die Vulnerabilität Vi nur in relativ wenigen Fällen den Höchstwert 1 er-
reicht, wird der maximale Wert für die Gesamtvulnerabilität VG  deutlich unter AN (Anzahl der in die 
Analyse einbezogenen Einzelindikatoren) liegen.  
 
Aus diesem Grund wird für die Kartierung der Gesamtvulnerabilität eine gegenüber den 
Einzelvulnerabilitäten höhere Auflösung, d. h. eine größere Anzahl von Vulnerabilitätsklassen, 
gewählt. Dabei wird im untersten Bereich mit einer kleinen Klassenbreite begonnen, die nach oben 
progressiv vergrößert wird. 
 
Damit wird auch gewährleistet, dass die Klassen der Gesamtvulnerabilität nicht mit den drei 
Klassen der Einzelvulnerabilität verglichen werden.  
 
 
6.2 Angaben zur Geamtvulnerabilität 

In die vorliegende Gefährdungsanalyse werden AN = 15 Einzelindikatoren einbezogen. Die nach 
der obigen Gleichung ermittelte Gesamtvulnerabilität liegt im Bereich 0,00 �  VG † 4,81. Es werden 
6 Klassen gewählt, für welche sich folgende Zuordnungen ergeben:  
 
Vulnerabilität 0 (gering) 0,00 < VG �  0,01 zutreffend für  116 Gemeinden  
Vulnerabilität 1 0,01 < VG �  0,04 zutreffend für  133 Gemeinden  
Vulnerabilität 2 0,04 < VG �  0,16 zutreffend für  279 Gemeinden  
Vulnerabilität 3 0,16 < VG �  0,64 zutreffend für  398 Gemeinden  
Vulnerabilität 4 0,64 < VG �  2,56 zutreffend für  71 Gemeinden  
Vulnerabilität 5 (hoch) 2,56 < VG zutreffend für  3 Gemeinden  
 
Eine Übersicht bietet die Abbildung 22 im Abschnitt 7 auf Seite 53.  
 
Die drei Gemeinden mit der als hoch eingestuften Gesamtvulnerabilität sind Rostock (VG = 4,81), 
Greifswald (VG = 2,73) und Wismar (VG = 2,70).  
Die drei Hansestädte sind besonders durch Sturmhochwasser (SO) gefährdet. Hinzu kommen 
starke Gefährdungen durch Schienen- und Straßenverkehr (VU).  
Rostock ist die Gemeinde mit der höchsten Anzahl an zutreffenden Schadensindikatoren (AZ = 10).  
 
Besondere Gefährdungen weisen alle Gemeinden, die an der Küste liegen, durch die Schadensla-
gen Sturmhochwasser (SO) und Schadstoffunfall Küste (SK) auf (vgl. hierzu Abbildung 10 bis 
Abbildung 12 und Abbildung 14).  
 
Gefahrenlagen durch das Hochwasser Elbe treten im Landkreis Ludwigslust auf (vgl. hierzu 
Abbildung 10 bis Abbildung 12).  
 
Genehmigungsbedürftige Anlagen (AIS-I Anlagen) sind durch Hochwasser nur in geringem Maße 
gefährdet.  
 
Die Waldbrandgefährdung ist in Mecklenburg-Vorpommern auf die Kreise Ludwigslust, Parchim, 
Güstrow, Müritz, Mecklenburg-Strelitz, Ostvorpommern und Uecker-Randow begrenzt (Abbildung 
13).  
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Das Potenzial für Schadenslagen durch Störfälle in Chemieanlagen ist in Mecklenburg-Vorpom-
mern relativ gering.  
Besondere Gefährdungen durch Störfälle in Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung sind in 
der Stadt Rostock und im Landkreis Bad Doberan (Überseehafen und Unternehmen Hydro Agri) 
vorhanden (Abbildung 19).  
 
Die Gefährdungen durch Gefahrguttransporte auf Schienen und Straßen sind aus der Abbildung 
16 und Abbildung 17 ersichtlich.  
 
Aufgrund der Verteilung der Tiere ist praktisch jede Gemeinde in Mecklenburg Vorpommern durch 
die Schadenslage Tierseuchen gefährdet (vgl. Abbildung 21).  
 
Insgesamt wird festgestellt, dass sich das Land Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der 
ermittelten Gesamtvulnerabilität in unterschiedlich stark gefährdete Regionen unterteilt. 
Besonders gefährdete Bereiche sind 
- der Großraum Rostock 
- die Mittelzentren Wismar und Stralsund/Greifswald 
- die Region Ludwigslust/Parchim/Müritz 
- die Region Rügen 
 
Durch das im Katastrophenschutz des Landes Mecklenburg - Vorpommern aufgebaute System 
und mit den vorhandenen Gefahrenabwehrkräften sind die zuständigen Behörden auf die Abwehr 
und Bekämpfung besonderer Gefährdungslagen und Katastrophen vorbereitet. 
Jedoch gilt es, das vorhandene Gefahrenabwehrpotential mit den in dieser Analyse ermittelten 
Gefährdungen abzugleichen und mögliche Defizite zu bestimmen. 
 
Auf der Grundlage dieser Analyse sind einzelne Schadenslagen hinsichtlich des 
Schadensausmaßes näher zu untersuchen, um konkrete Planungsaufgaben und speziell 
benötigtes Gefahrenabwehrpotential zu bestimmen. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation kommt der Fachaufgabe „ABC/Gefahrgut“ eine besondere 
Bedeutung zu. 
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7 Vulnerabilitätskartierung 

In den nachfolgenden Abbildungen sind die vorliegenden Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse 
zusammengestellt:  
 
Abbildung 7: Vulnerabilität durch Sturmhochwasser der Ostsee (SO1 - Personen im 

Überflutungsgebiet)  
 
Abbildung 8: Vulnerabilität durch Sturmhochwasser der Ostsee (SO2 – Nutztiereinheiten im 

Überflutungsgebiet)  
 
Abbildung 9: Vulnerabilität durch Sturmhochwasser der Ostsee (SO3 - AIS-I Anlagen im 

Überflutungsgebiet)  
 
Abbildung 10: Vulnerabilität durch Hochwasser der Elbe (HE1 - Personen im Überflutungsgebiet) 
 
Abbildung 11: Vulnerabilität durch Hochwasser der Elbe (HE2 - Nutztiereinheiten im 

Überflutungsgebiet) 
 
Abbildung 12: Vulnerabilität durch Hochwasser der Elbe (HE3 - AIS-I Anlagen im 

Überflutungsgebiet 
 
Abbildung 13: Vulnerabilität durch Waldflächen der Waldbrandgefahrenklasse A (WB1) 
 
Abbildung 14: Vulnerabilität durch Schadstoffunfälle an der Küste (SK1) 
 
Abbildung 15 Vulnerabilität durch Produktenleitungen (Ammoniak und Naphtha PL1) 
 
Abbildung 16: Vulnerabilität durch Gefahrgutunfälle auf der Schiene (GU1) 
 
Abbildung 17: Vulnerabilität durch Gefahrgutunfälle auf Straßen (GU2)  
 
Abbildung 18: Vulnerabilität durch Unfälle in kerntechnischen Anlagen (UK1) 
 
Abbildung 19: Vulnerabilität durch Störfälle in einem Betriebsbereich gemäß 12. BImSchV (SB1) 
 
Abbildung 20: Vulnerabilität durch Massenanfall von Betroffenen – See (MB1) 
 
Abbildung 21: Vulnerabilität durch Tierseuchen (TS1) 
 
Abbildung 22: Gesamtvulnerabilität in Mecklenburg – Vorpommern 
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Abbildung 7: Vulnerabilität durch Sturmhochwasser d er Ostsee (SO1 - Personen im Überflutungsgebiet)  
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Abbildung 8: Vulnerabilität durch Sturmhochwasser d er Ostsee (SO2 – Nutztiereinheiten im Überflutungsge biet)  
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Abbildung 9: Vulnerabilität durch Sturmhochwasser d er Ostsee (SO3 - AIS-I Anlagen im Überflutungsgebie t)  
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Abbildung 10: Vulnerabilität durch Hochwasser der E lbe (HE1 - Personen im Überflutungsgebiet) 
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Abbildung 11: Vulnerabilität durch Hochwasser der E lbe (HE2 - Nutztiereinheiten im Überflutungsgebiet)  
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Abbildung 12: Vulnerabilität durch Hochwasser der E lbe (HE3 - AIS-I Anlagen im Überflutungsgebiet)  
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Abbildung 13: Vulnerabilität durch Waldflächen der Waldbrandgefahrenklasse A (WB1)  
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Abbildung 14: Vulnerabilität durch Schadstoffunfäll e an der Küste (SK1) 
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Abbildung 15 Vulnerabilität durch Produktenleitunge n (Ammoniak und Naphtha PL1)  
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Abbildung 16: Vulnerabilität durch Gefahrgutunfälle  auf der Schiene (GU1) 
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Abbildung 17: Vulnerabilität durch Gefahrgutunfälle  auf Straßen (GU2) 
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Abbildung 18: Vulnerabilität durch Unfälle in kernt echnischen Anlagen (UK1) 
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Abbildung 19: Vulnerabilität durch Störfälle in ein em Betriebsbereich gemäß 12. BImSchV (SB1) 
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Abbildung 20: Vulnerabilität durch Massenanfall von  Betroffenen – See (MB1) 
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Abbildung 21: Vulnerabilität durch Tierseuchen (TS1 )  
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Abbildung 22: Gesamtvulnerabilität in Mecklenburg –  Vorpommern  
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8 Störfallablaufszenarien  

Als Gefährdungsradius wird der jeweils größte Radius um die Gefahrenquelle verwendet. 
 
 
 
 
(nicht öffentlich) 
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Anhang 1 

 
Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern Teil II 

Projektabschnitt 2001/2002: Bestimmung der Vulnerabilität des Landes 
gegenüber besonderen Gefährdungslagen und Katastrophen 

Stand 12/2002 
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Ermittlung und Darstellung territorialer Gefährdung sbereiche  
(Auszug aus dem Zwischenbericht (2001) 

10 Gefährdungsbereiche  

10.1 Sturmflut/Sturmhochwasser 

Shapefile: BHW_1872 
 
Datenquellen: - Generalplan Küste Bemessungshochwasser BHW 1872 

- INTERREG II (ARCADIS 2000) 
 
Attribute. Werden mit den Daten übernommen. 
 
 
Darstellung: 
 

 
 
Bemerkung: Vom LBK wurden Daten zum Bemessungshochwasser 1872 (BHW 1872) in zwei 

Varianten zur Verfügung gestellt:  
(a) Shapefile mit 754 Shapes 
(b) bearbeitetes (aggregiertes) Shapefile mit 318 Shapes.  
 
Beim Verschneiden des bearbeiteten Shapefiles (b) mit den Gemeindeflächen 
zur Ermittlung vom Hochwasser betroffener Gemeinden treten im Verhältnis zu 
Shapefile (a) relativ lange Rechenzeiten auf. Die Ursache für die lange 
Rechenzeit konnte noch nicht geklärt werden.  
Deshalb wurde mit dem Shapefile (a) gearbeitet. Die große Anzahl der Shapes 
führt dazu, dass vom Bemessungshochwasser betroffene Gemeinden beim 
Verschneiden mehrfach gezählt werden: 1259 Gemeinden mit 7 925 240 
Einwohnern (MV insgesamt 1000 Gemeinden, 1 775 703 Einwohner). Im 
Vergleich dazu Shapefile (b): Gemeinden: 499, Einwohner: 2 798 757.  

 
Fazit: 1. In der Gefährdungsanalyse sollte das unbearbeitete Shapefile (a) verwendet 

werden.  
2. In DISMA wird die Funktionalität programmiert, betroffene Objekte (hier 
Gemeinden) beim Verschneiden ggf. nur einmal zu erfassen. 
 

Vorschlag: In der weiteren Arbeit sollten beispielhafte Szenarien für Hochwasserlagen 
erarbeitet oder übernommen werden.  
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10.2 Schadstoffunfall Küste  

Shapefile: Schadstoff_Küste 
 
Attribute:  
 
Nr. Inhalt Feldtyp  Breite  Inhalt 
1 Ereignis String 60 Bezeichnung des Ereignisses 
2 Stoff String 60 Bezeichnung des freigesetzten Schadstoffs 
3 Bereich String 60 Beschreibung des betroffenen Gebietes  
4 Bemerkung String 60  
 
 
Annahme: Nach dem Unfall eines Tankschiffs in der Kadetrinne werden Mineralöle in einer 

größeren Menge freigesetzt und auf die Küste Mecklenburg-Vorpommerns 
getrieben. Es wird angenommen, dass ein Küstenabschnitt in einer Länge von 
5 km mit Öl belastet wird.  

 
Darstellung:  

 
 

 
Bemerkung:  Das belastete Gebiet wird in der Karte der Gefährdungen beispielhaft von 

Küstenkilometer F 17 1000 bis F 17 6000 dargestellt. 
 
 
10.3 Hochwasser Elbe 

Thema: HW_Elbe 
 
Datenquelle: Daten des StAUN SN  
 
Attribute. Werden mit den Daten übernommen. 
 
Darstellung: wie Sturmflut/Sturmhochwasser 
 
Bemerkung: Auch hier werden beim Verschneiden betroffene Objekte mehrfach erfasst. 

Abhilfe soll durch die unter Sturmflut/Sturmhochwasser genannte neue 
Funktionalität in DISMA geschaffen werden.  

 
 
10.4 Waldbrand  

Shapefile: WBGK_A 
 
Datenquelle: Daten des LFG  
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Attribute. Werden mit den Daten übernommen. 
 
Darstellung:  

 
 
 
Bemerkung: Aus den übergebenen Shapefiles zu den Forstämtern wurden die Forstämter mit 

der WBGK A ausgewählt. Das betrifft die Forstämter Conow, Karbow, 
Ludwigslust, Mirow, Nossentiner Heide, NP Müritz, Sandhof, Strelitz, Torgelow 
und Wilhelminenhof. Aus diesen Shapefiles wurden die Forstabteilungen 
(Attributbezeichnung ABT) extrahiert. Diese wiederum wurden zu dem neuen 
Shapefile WBGK_A zusammengefasst. Shapefile WBGK_A umfasst 11 517 
einzelne Shapes (Forstabteilungen). Verschneiden ist mit diesem Shapefile nicht 
vorgesehen.  

 
 
10.5 Extremwetterlagen 

Shapefile:  Extremwetter 
 
Attribute des Shapefiles:  
 
Nr. Inhalt Feldtyp  Breite  Inhalt 
1 Ereignis String 60 Sturm, Regen, Schnee, Eisregen, Frost 
2 Name String 60 Bezeichnung der Schadenslage 
3 Bereich String 60 Beschreibung des betroffenen Gebietes  
4 Bemerkung String 60  
 
 
Darstellung:  

 
 
 
 
Bemerkung: Ein beispielhafter Gefährdungsbereich wird auf der Grundlage der Erkenntnisse 

aus der Frostperiode 1998 festgelegt.  
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10.6 Stofffreisetzungen, Explosionen, Großbrände 

Shapefile:  Störfälle 
 
Attribute des Shapefiles:  
 
Nr. Inhalt Feldtyp  Breite  Inhalt 
1 Ereignis String 60 Stofffreisetzung, Explosion oder Brand  
2 Name String 60 Name des verursachenden Betriebes 
3 Stoff String 60 Stoff, der den Schaden verursacht 
4 Gefahr String 60 Irreversible gesundheitliche Schäden, 10 % 

Fensterscheiben, Verbrennungen der Haut, Folgebrände 
5 Radius_m Zahl 16 Gefahrenradius in Metern [m] 
6 Bemerkung String 60  
 
 
Darstellung: 
 
 
 
 
 
 
 
Die Szenarien werden in Übereinstimmung mit dem UBA-FB 000039/1 „Ermittlung und 
Berechnung von Störfallablaufszenarien nach Maßgabe der 3. Störfall-VwV“, UBA Texte 15/2000, 
Band 1, mit DISMA berechnet. Eine Übersicht zu den Annahmen und Ergebnisse ist im Bericht 
2002 enthalten.  
 
 
10.7 Massenanfall von Betroffenen 

Shapefile: MANB 
 
Attribute des Shapefiles:  
 
Nr. Inhalt Feldtyp  Breite  Inhalt 
1 Ereignis String 60 Ereignis, durch welches der Massenanfall von Betroffenen 

verursacht wurde. 
2 Name String 60 Bezeichnung der Schadenslage 
3 Bereich String 60 Beschreibung des betroffenen Gebietes  
4 Bemerkung String 60  
 

Darstellung: M 
 
 
Bemerkung:  Betrachtet werden Ereignisse wie Flugzeugabsturz, Panik bei 

Großveranstaltungen, Gefahrgutunfälle, Schiffsunfälle.  
 

Stoff-
Freisetzung 

Explosion Verbrennung 
der Haut 

Folgebrand 
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10.8 Tierseuchen  

Shapefile:  Tierseuchen 
Das Shapefile wird in DISMA als Szenarium vorbereitet und kann auf der Karte 
der Gefährdungen positioniert werden. 

 
Darstellung:  

 
Dargestellt werden die Gefährdungsbereiche Sperrgehöft, Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet und 
Schutzzone.  
 
 
10.9 Gefahrgutunfälle Strasse/Schiene/Wasser (Trans portunfälle) 

Shapefile: Transportunfälle 
 
Vorbereitet sind Musterszenarien für Transportunfälle.  

 
Die Szenarien können bei einer Gefahrenlage über den Button „Notfall“ in DISMA 
aktiviert und der Gefahrenlage angepasst werden.  

 
 
11 Aufbau der Karte der Gefährdungen 

Damit die Karte übersichtlich bleibt, wird mit einem Minimum an Objekten gearbeitet. 
 
Kartenelemente: 
- Rasterkarten UEK 500 und UEK 250 
- Kreise 
- Autobahnen und Eisenbahnen 
- Küstenkilometrierung 
- Ortslagen (nur zur Orientierung) 
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Zu schützende Objekte 
- Gemeinden mit Einwohnern 
- AIS-I Anlagen (bisher nur ausgewählte) 
- Tierbestände auf Ortslagen bezogen (noch nicht vorhanden, Übernahme aus TSN) 
- Pipelines 
 
Gefährdungsbereiche 
- Wie in den Abschnitten 10.1 bis 10.9 beschrieben.  
 
Beispiel für eine Karte der Gefährdungen 
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Anhang 2 

 
Aktualisierung der Gefährdungsanalyse Mecklenburg-Vorpommern Teil II 

Projektabschnitt 2001/2002: Bestimmung der Vulnerabilität des Landes 
gegenüber besonderen Gefährdungslagen und Katastrophen 

Stand 12/2002 
 

Ergänzter Anhang 8 aus dem Projektabschnitt 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begriffsbestimmungen  
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Abwehr Handlungen, die in Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden, aber 

noch nicht entfalteten  Wirkung zur Verminderung der Auswirkungen 
durchgeführt werden. 
 

AEGL 2-Wert 
 
Acute Exposure 
Guideline Levels 

AEGL 2 ist die luftgetragene Stoff-Konzentration, ab der die allgemeine 
Bevölkerung, inklusive empfindlicher aber exklusiv hyperempfindlicher 
Individuen, irreversible oder andere schwerwiegende langandauernde 
Schädigungen oder eingeschränkte Fluchtmöglichkeiten erleiden können. 
Luftgetragene Stoff-Konzentrationen unterhalb des AEGL-2-Wertes aber 
oberhalb des AEGL-1-Wertes repräsentieren Expositionswerte, die 
spürbares Unwohlsein hervorrufen können.  
 

Alarmplan ist ein verbindlicher Katalog zur Durchführung vorgeplanter Maßnahmen. 
Er ist nach Kriterien der Dringlichkeit und Notwendigkeit zu gliedern. 
 

Amtshilfe ist die Vornahme einer Amtshandlung durch eine Verwaltungsbehörde 
auf Ersuchen einer anderen Behörde auf Grundlage von Art. 35 Abs. 1 
Grundgesetz. 
 

Bekämpfung Handlungen, die nach eingetretenen Katastrophen und katastrophen-
ähnlichen Situationen durchgeführt werden, um deren Auswirkungen zu 
beheben (Löschen, Retten, Bergen, Folgen beseitigen u.a.).  
 

Belastungsfaktor Der Belastungsfaktor ist ein Maß für die Gefährlichkeit des Konzentrati-
onsverlaufes an einem Ort. Er ergibt sich aus dem Quotienten der Bela-
stung und der Referenzbelastung. Die Referenzbelastung ist das Produkt 
der Referenzkonzentration (wenn vorhanden, der ERPG-2-Wert) mit der 
Referenzzeit 1 h. Die Belastung ist das gewichtete Integral über den 
zeitlichen Verlauf der Konzentration in einem Punkt.  
 

Bergung umfasst Maßnahmen zur Befreiung von Menschen oder Tieren, die durch 
äußere Einwirkungen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. 
 

besondere 
Gefährdungslage 
 

siehe Gefährdungslage, besondere 

bestimmungsgemäßer 
Betrieb 

Bestimmungsgemäßer Betrieb ist der Betrieb, für den eine Anlage nach 
ihrem technischen Zweck bestimmt, ausgelegt und genehmigt wird; Be-
triebszustände, die der erteilten Genehmigung oder nachträglichen An-
ordnung nicht entsprechen, gehören nicht zum bestimmungsgemäßen 
Betrieb.  
Der bestimmungsgemäße Betrieb umfasst den Normalbetrieb, den An- 
und Abfahrbetrieb, den Probebetrieb sowie Inspektions-, Wartungs- und 
Instandsetzungsvorgänge.  

Betreuung umfasst Maßnahmen zur Unterbringung, Verpflegung sowie zur sozialen 
Betreuung Betroffener. Durch soziale Betreuung werden Betroffene mit 
Gütern des dringenden täglichen Bedarfs versorgt und erhalten erste 
psychische Hilfe. 
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Betroffener ist eine Person, die durch ein Schadenereignis bedroht wird oder ge-
schädigt wurde. 
 

Bodenbelastung Belastung des Bodens mit Gefahrstoffen. Außerhalb der betreffenden 
Isolinie tritt keine Bodenbelastung durch Ablagerungen auf, die ein 
Zehntel, ein Hundertstel oder ein Tausendstel der maximalen Boden-
belastung überschreitet.  
 

Domino-Effekt Domino-Effekte entstehen, wenn primäre Schadenswirkungen als Folgen 
sekundäre Wirkungen auslösen und dadurch die Auswirkungen ver-
größern.  
 

Druckwirkungen Spitzenüberdruck 0,3 bar: Ab diesem Überdruck können schwere 
Schäden an Anlagen und Gebäuden auftreten. 
Spitzenüberdruck 0,1 bar : Ab diesem Überdruck können Schäden an 
Hausfassaden und Dächern auftreten. 
Spitzenüberdruck 0,03 bar: Ab diesem Überdruck können Glasschäden 
auftreten (100 % der Fensterscheiben zerstört). 
Spitzenüberdruck 0,01 bar: Ab diesem Überdruck können 10 % der 
Fensterscheiben zerstört werden.  
 

Einheiten im KatS bedeutet die gegliederte Zusammenfassung von Personen und Material, 
die unter einheitlicher Führung stehen. 
 

Einrichtungen  sind ortsgebundene Objekte, Organe zur Führung, Versorgung und Un-
terbringung im Katastrophenschutz. 
 

Einsatz die auf Grund eines Auftrages, Befehls oder eigenen Entschlusses aus-
gelöste Tätigkeit von Einzelpersonen, Einheiten und/oder Einrichtungen 
des Zivil- und Katastrophenschutzes zur Hilfeleistung und Schadensbe-
kämpfung. 
 

Einsatzabschnitt ist ein vom Einsatzleiter nach taktischen Erfordernissen festgelegter Teil 
oder Aufgabenbereich einer Einsatzstelle. Er kann örtlich begrenzt oder 
durch die Art der Einsatztätigkeit (zum Beispiel Löschwasserförderung, 
Brandbekämpfung, Rettungsdienst) bestimmt sein. 
 

Einsatzbereitschaft ist der Zustand von Einsatzkräften und Einsatzmitteln, der im Allgemei-
nen den vorgesehenen Einsatz ermöglicht. Die personelle Einsatzbereit-
schaft bezieht sich auf Zahl, Ausbildungsstand und Belastbarkeit der 
Einsatzkräfte.  
Die technische Einsatzbereitschaft bezieht sich auf die Einsatzmittel. 
 

Einsatzkräfte sind alle im Einsatz tätigen Mannschaften mit ihrem zugehörigen Gerät 
und die Hilfskräfte. 
 

Einsatzleiter (EL) ist die für die technisch-taktische Einsatzdurchführung gesamtverant-
wortliche Führungskraft. 

Einsatzleitung besteht aus dem Einsatzleiter, den Führungsgehilfen, dem Stabs- und 
Hilfspersonal sowie notwendigen Führungsmitteln. 
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Einsatzmittel sind Einrichtungen, Fahrzeuge, Geräte und Material, die Einsatzkräfte 
zur Auftragserfüllung benötigen. 

Einsatzplan ist die vorherige Festlegung eines möglichen Vorgehens bei bestimmten 
Situationen. 

Einsatzraum ist das einer taktischen Einheit oder einem Verband zugewiesene Gebiet, 
in dem diese tätig werden. 
 

Einsatzstelle ist der Ort beziehungsweise das Objekt, an dem Einsatzkräfte bei Brän-
den, Unglücksfällen oder sonstigen Notständen tätig werden. Die 
Einsatzstelle kann in Einsatzabschnitte unterteilt werden. 
 

Eintrittswahr-
scheinlichkeit 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer außergewöhnlichen Situation (Natur- 
Technikkatastrophen, katastrophenartige Situationen ohne juristische 
Feststellung einer Katastrophe) ist ein abgeschätzter Zahlenwert für den 
Eintritt einer ernsten Gefahr oder eine verbale Beschreibung. Sie resul-
tiert aus Erfahrungen, statistisch gesicherten Daten und Expertengut-
achten. 
 

ERPG 2-Wert  
 
Emergency Response 
Planning Guideline 
Level 

Der ERPG 2-Wert ist die maximale luftgetragene Konzentration, bei der 
davon ausgegangen wird, dass unterhalb dieses Wertes beinahe sämtli-
che Personen bis zu einer Stunde lang exponiert werden könnten, ohne 
dass sie unter irreversiblen oder sonstigen schwerwiegenden gesund-
heitlichen Auswirkungen oder Symptomen leiden bzw. solche entwickeln, 
die die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen könnten, Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen /SFK-GS-02/.  
 

Erste Hilfe umfasst medizinische, organisatorische und betreuende Maßnahmen an 
Erkrankten oder Verletzten mit einfachen Mitteln. 
 

Evakuierung  ist die organisierte Verlegung von Menschen aus einem akut gefährdeten 
in ein sicheres Gebiet (Aufnahmegemeinden), wo sie vorübergehend 
untergebracht, verpflegt und betreut werden. Für die Durchführung der 
Evakuierung sind Evakuierungspläne nötig. 
 

Explosionsgrenze Die untere Explosionsgrenze ist die Konzentration, bei der sich eine von 
der Zündquelle unabhängige Flamme in einem brennbaren Gas-Luft-
gemisch gerade nicht mehr fortpflanzen kann. Die obere Explosions-
grenze bildet ein Gas-Luft-Gemisch bei dem sich eine von der Zünd-
quelle unabhängige Flamme mit geringer Geschwindigkeit und langsa-
mer Volumenvergrößerung der Abbrandgase, meist unter unvollständiger 
Verbrennung, fortpflanzt. 
Der Explosionsbereich ergibt sich aus der zwischen der unteren und der 
oberen Explosionsgrenze liegenden Konzentrationsspanne des Gas-Luft-
Gemisches. Die Größe des Bereichs ist ein Kriterium für die Ge-
fährlichkeit der explosionsfähigen Atmosphäre.  

Führung ist die Einflussnahme auf die Entscheidungen und das Verhalten anderer 
Menschen mit dem Zweck, mittels steuernden und richtungsweisenden 
Einwirkens vorgegebene und aufgabenbezogene Ziele zu verwirklichen. 
Das bedeutet, andere zu veranlassen, das zu tun, was zur Erreichung 
des gesetzten Zieles erforderlich ist. 
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Führungsmittel sind technische Mittel und Einrichtungen, die Führungskräfte bei ihrer 
Führungsarbeit unterstützen. Sie ermöglichen es, die für den Führungs-
vorgang erforderlichen Informationen zu gewinnen, zu verarbeiten und zu 
übertragen. 
 

Führungsorganisation legt die Aufgabenbereiche der Führungskräfte fest und gibt die Art und 
Anzahl der Führungsebenen vor. Die Führungsorganisation stellt sicher, 
dass die Arbeit des Einsatzleiters beziehungsweise der Einsatzleitung bei 
jeder Art und Größe von Gefahrenlagen oder Schadensereignissen rei-
bungslos und kontinuierlich verläuft. Bestimmte Aufgabenbereiche sind 
bereits vorher festzulegen und zuzuordnen. 
 

Führungsstab besteht grundsätzlich aus dem Leiter des Stabes, den Leitern der Sach-
gebiete Personal/Innerer Dienst, Lage, Einsatz, Versorgung, darüber 
hinaus bei Bedarf aus den Leitern der Sachgebiete Presse und Medien-
arbeit sowie Information und Kommunikation sowie zusätzlichen, ent-
sprechend der Schadenslage in der Einsatzleitung benötigten Fachbe-
ratern und Verbindungspersonen. 
 

Führungsvorgang ist ein zielgerichteter, immer wiederkehrender und in sich geschlossener 
Denk- und Handlungsablauf. Dabei werden Entscheidungen vorbereitet 
und umgesetzt. Er unterteilt sich zweckmäßigerweise in Lagefeststellung, 
Planung und Befehlsgebung. 
 

Gefahr  Gefahr ist Wahrscheinlichkeit einer Störung der öffentlichen Sicherheit, 
verursacht durch ein Naturereignis, technische bzw. organisatorische 
Fehler oder menschliches Verhalten. 
 
Gefahr ist eine Sachlage, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den 
Eintritt eines Schadens erwarten lässt. 
 
Nach DIN 31000/2: Gefahr ist eine Sachlage, bei der das Risiko größer 
als das Grenzrisiko ist.  
 
Der Begriff "Gefahr" wird im Sinne des Katastrophenschutzes für eine 
Sachlage gebraucht, bei der nach menschlichen Erfahrungen und Be-
wertungen der Eintritt von Natur-, Technik- und Ökokatastrophen sowie 
jenen Ereignissen wahrscheinlich ist, die zu solchen Katastrophen 
eskalieren können.  
 

Gefährdung Gefährdung ist eine mögliche zu erwartende Schädigung von Personen, 
Sachwerten und Umwelt und geht von einer objektiv vorhandenen Ge-
fahrenquelle aus.  
Gefährdung ist das räumliche und zeitliche Zusammentreffen des Men-
schen mit Gefahren 
 

Gefährdungsanalyse Die Gefährdungsanalyse des Katastrophenschutzes ist der umfassende 
Prozess, um Gefährdungen und deren Ursachen in einem bestimmten 
Gebiet mit dem Ziel zu erkennen, Schlussfolgerungen für den Schutz 
ableiten zu können.  
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Gefährdungsbereich Der Gefährdungsbereich für Zwecke der Katastrophenschutzplanung ist 
die Fläche, die sich aus der Abschätzung der Auswirkungen möglicher 
Katastrophen und anderen besonderen Gefährdungslagen ergibt und auf 
der Menschen, Nutztiere, die technische Infrastruktur, Sach- und Kultur-
güter geschädigt werden. 
 
Diese ermittelte Fläche ist die Grundlage für die Planung von entspre-
chenden Abwehrmaßnahmen, ein Planungsbereich. 
 

Gefährdungslage, 
besondere 

Ereignis unterhalb der Katastrophe; sie ist insbesondere gegeben, wenn 
wegen einer bevorstehenden Gefahr oder einer eingetretenen Störung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem über örtlichen Bereich 
·  die ständige Beobachtung der Lage erforderlich ist und deshalb lau-

fend Maßnahmen getroffen und 
·  diese Maßnahmen ständig zwischen mehreren zuständigen Behör-

den abgestimmt werden müssen.  
 

Gefahrenabwehr sind Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit. 
 

Gefahrenabwehrpo-
tenzial 

Gefahrenabwehrpotenzial umfasst die Gesamtheit des verfügbaren Ver-
mögens zu Minimierung der Auswirkungen von ernsten Gefahren, das 
sind ausgebildete und ausgerüstete Einheiten, Fahrzeuge, Geräte und 
Material zur Abwehr der jeweilig für ein Gebiet möglicherweise eintreten-
den Situation.  
 

Gefahrencode Nach GGVS ist der Gefahrencode die Nummer zur Kennzeichnung 
(Kemlerzahl) der von Gefahrgut ausgehenden Gefahr, z. B. 6 = Giftwir-
kung, 8 = Ätzwirkung.  
 

Gefahrenfeld Das Gefahrenfeld ist ein Raum (bebautes Gelände, Nutzbereiche in 
horizontaler und vertikaler Ausdehnung), in dem nach einem eingetre-
tenen Schadenereignis toxische, Druck- oder Wärmestrahlungs-Wirkun-
gen möglich sind.  
 

Gefahrenpotenzial Gefahrenpotential ist ein Ausdruck für das Risiko eines Schadensereig-
nisses. 
Es beschreibt als potenzieller Faktor die Eintrittswahrscheinlichkeit de-
struktiver Wirkungsfaktoren, die sich unter bestimmten Bedingungen 
entfalten können, und als potenter Faktor die Stärke destruktiver Wir-
kungen und damit verbundener weiterer Folgen.  
 

Gefahrenquelle Gefahrenquelle ist der Ursprung einer Gefahr, aus der sich eine Katast-
rophe oder katastrophenähnliche Situation entwickeln kann.  
 

Gefahrenschwerpunkt Gefahrenschwerpunkte des Katastrophenschutzes sind Ereignisse ent-
sprechend LKatSG M-V § 1 Absatz 2 in einem bestimmten Gebiet und 
können zu Gefährdungen führen.  
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gefährliche Güter,  
Gefahrgut 

Gefährliche Güter im Sinne der Gefahrgutgesetzgebung sind Stoffe und 
Gegenstände, von denen auf Grund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder 
ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allge-
meinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Men-
schen sowie für Tiere und andere Sachen ausgehen können.  
 

gefährliche Stoffe,  
Gefahrstoff 

Gefährliche Stoffe im Sinne des Katastrophenschutzes sind Substanzen 
oder Zubereitungen, die Menschen und Umwelt gefährden, zu Katastro-
phen, katastrophenähnlichen Situationen führen und/oder Abwehr und 
Bekämpfung behindern können.  
 

Hilfeleistung ist die Unterstützung, die einer Person, einer Organisation, einer Ge-
meinschaft oder einem Land nach einem Schadenereignis gewährt wird. 
 

Hilfsorganisationen sind öffentlich- oder privatrechtlich organisierte Personenvereinigungen, 
die sich zur Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz verpflichtet  
haben. 
 

Hochwasserschutz sind Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren durch Überflutung. 
 

Hypothetischer Störfall Hypothetische Störfälle sind vernünftigerweise auszuschließende de-
struktive Ereignisse an betrieblichen Anlagen. Sie werden ungeachtet 
getroffener störfallverhindernder Vorkehrungen ausschließlich als 
Grundlage für die betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplanung sowie 
für die außerbetriebliche Katastrophenschutzplanung entwickelt. 
Ausgangspunkte sind die Stoffmenge im größten Behälter, extreme 
Verfahrensbedingungen, eine plausible Art der Freisetzung aus der An-
lage und die Umgebung der Anlage. Die Ursachen für das Eintreten 
dieser Störfälle werden nicht begründet.  
 

Information und 
Kommunikation (IuK) 

ist ein Sammelbegriff für elektronische Text-, Sprach-, Daten- und Bild-
übertragung. 
 

JUPAC-Nomenklatur Die von der Internationalen Union für Reine und Angewandte Chemie 
festgelegten Regeln zur wissenschaftlichen Benennung chemischer Ele-
mente und Verbindungen.  
Die JUPAC-Nomenklatur ist entsprechend der Vierten Straßengefahr-
gutänderungsverordnung 1993 für die innerstaatliche Beförderung von 
Gefahrgut verbindlich.  
 

Katastrophe Eine Katastrophe im Sinne des Landeskatastrophenschutzgesetzes ist 
ein Ereignis, das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Ver-
sorgung zahlreicher Menschen, die Umwelt oder bedeutende Sachgüter 
in so außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt, dass Hilfe und 
Schutz wirksam nur gewährt werden können, wenn die zuständigen 
Behörden, Stellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte unter ein-
heitlicher Leitung der Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.  
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Katastrophenfall ist die Feststellung des Zustandes einer drohenden oder eingetretenen 
Katastrophe, der dazu führt, gesetzlich festgelegte Maßnahmen anzu-
wenden. 
 

Katastrophenschutz-
management 

Katastrophenschutzmanagement ist die Gesamtheit der Führungshand-
lungen zur Organisation und Koordinierung des Schutzes, der Abwehr 
und Bekämpfung bei außergewöhnlichen Ereignissen.  
 

Katastrophen-
schutzplanung 

Der Katastrophenschutzplanung ist ein Instrument, mit dem ausgehend 
von einem abgeschätzten Katastrophenrisiko in einem bestimmten Ge-
biet Auswirkungen vorsorglich ermittelt, zielgerichtete Gefahrenabwehr-
aktionen zur Minimierung der Folgen und Verantwortlichkeiten dokumen-
tiert, Führungs- und Koordinierungsmaßnahmen festgelegt und diese 
entsprechend einem Erkenntniszuwachs aus Übungen und detaillierteren 
Analysen fortgeschrieben werden.  
 
Die Katastrophenschutzplanung wird mit Sonderkatastrophenschutzplä-
nen und externen Notfallplänen realisiert. 
 

Katastrophenschutz-
potenzial 

Gesamtheit der in einem Bundesland/Landkreis oder einer kreisfreien 
Stadt vorhandenen Einheiten, Materialien und Mittel, die für Schutz, Ab-
wehr und Bekämpfung von Katastrophen oder katastrophenähnlichen Si-
tuationen eingesetzt werden können.  
 

Kreisgefahrenschwer-
punkt 

Kreisgefahrenschwerpunkt ist ein Gefahrenschwerpunkt, dessen Aus-
wirkungen mit großer Wahrscheinlichkeit durch die untere Katastro-
phenschutzbehörde ohne Hilfe des Landes beherrscht werden.  
 

Lachenbrand Eine Flüssigkeit läuft aus und bildet eine Lache. Die Lache beginnt zu 
brennen. Nur Radien gleicher Wärmestrahlung werden berechnet.  
 

Landesgefahren-
schwerpunkt 

Landesgefahrenschwerpunkt ist ein Gefahrenschwerpunkt, bei dem  
- die oberste Katastrophenschutzbehörde nach LKatSG M-V § 13 Ab-

satz 1 und § 14 Absatz 2 Satz 2 mit ihrer Führungsorganisation len-
kungsmäßig in die Abwehr und Bekämpfung durch entsprechende 
Maßnahmen einzugreifen hat (Katastrophen mit kreisgrenzenüber-
greifenden Auswirkungen, Katastrophen, deren Bewältigung die un-
tere Katastrophenschutzbehörde überfordert) und/oder 

- die untere Katastrophenschutzbehörde bei alleiniger Lenkung (ohne 
landesseitige Lenkungseingriffe) maßgebliche Unterstützung und 
Hilfe des Landes benötigt, 

- die Resonanz in der Öffentlichkeit das politische Handeln der Lan-
desbehörden erfordert.  

 
Leitender Notarzt (LNA) ist ein im Rettungsdienst tätiger Arzt, der am Notfallort bei einer größeren 

Anzahl Verletzter, Erkrankter oder bei außergewöhnlichen Ereignissen 
alle medizinischen Maßnahmen zu leiten, zu koordinieren und zu über-
wachen hat. Er verfügt über eine entsprechende Qualifikation. 
Der Leitende Notarzt übernimmt medizinische Führungs- und 
Koordinierungsaufgaben. 
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Logistik umfasst die Planung, Bereitstellung, Zuführung und Instandhaltung von 
Ausstattung, Verbrauchsgütern und Verpflegung im Einsatz sowie deren 
Nachweis. 
 

Massenanfall ist ein Notfall mit einer größeren Anzahl von Verletzten oder Erkrankten 
sowie anderen Geschädigten (Betroffene), der mit der vorhandenen und 
einsetzbaren Vorhaltung des Rettungsdienstes versorgt werden kann. 
 

Material Materialien im Katastrophenschutz sind Stoffe und Gegenstände, die zu 
Schutz, Abwehr und Bekämpfung einsetzbar sind (Werk-, Bau- und Ar-
beitsstoffe, Nachweismaterialien - Spürröhrchen, Chemikalien u.a.).  
 

Mittel Mittel im Katastrophenschutz sind technische Gegenstände, die für die 
Durchführung von Schutz-, Abwehr- und Bekämpfungsmaßnahmen 
benötigt werden (Geräte, Fahrzeuge, Anlagen u.a.).  
 

Musterszenarium Musterszenarium ist ein Szenarium für Zwecke der Katastrophenschutz-
planung. Es wird für Ausgangsangaben zur Planung zugrunde gelegt, 
wenn die Ermittlungen von Daten zu rechnerischen Abschätzungen zu 
aufwendig sind (z. B. für „kleinere“ stationäre Gefahrenquellen), die Aus-
gangsangaben für besondere Gefährdungslagen mit vielen Unsicherhei-
ten behaftet sind (z. B. für bewegliche Gefahrenquellen, deren Lokalisie-
rung nicht möglich ist, für vorläufige Abschätzungen zu besonderen Ge-
fährdungslagen, die nach Übungen oder vorliegenden neuen Erkenntnis-
sen/Erfahrungen von Experten präzisiert werden).  
 

Notarzt ist ein in der Notfallrettung tätiger Arzt, der über eine entsprechende 
Qualifikation verfügt. 
 

Notunterkunft 
 

ist die Einrichtung zur vorübergehenden Unterbringung Betroffener. 

Nutztiereinheiten Die Nutztiereinheiten werden aus der Summe der Großtiere Rind, Schaf, 
Ziege, Schwein und Einhufer zuzüglich 1/100 der Summe der Kleintiere 
Huhn, Ganz, Ente und Pute gebildet.  
 

Öffentliche Sicherheit bedeutet die Unversehrtheit von Leben, Gesundheit, Ehre, Freiheit und 
Eigentum der Bürger und die Funktionsfähigkeit sowie den Bestand des 
Staates und seiner Einrichtungen. 
 

Ortung 
 

ist die Lokalisierung verschütteter oder eingeschlossener Menschen und 
Tiere.  
 

Räumung umfasst das Freimachen von Straßen und Wegen für Rettungsfahrzeuge 
sowie die Wiederherstellung der Befahrbarkeit vertrümmerter Straßen. 
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Referenzkonzentration In Deutschland werden z. Z. als Referenzkonzentrationen cR noch die 
Emergency Response Planning Guidelines-2 (ERPG-2) benutzt, die von 
der American Industrial Hygiene Association (AIHA) veröffentlicht werden 
/THE AIHA 1997/. Die Referenzzeit für die ERPG-2 Werte beträgt 
tR = 60 min. Von der Störfallkommission beim Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird empfohlen, vom ERPG- 
zum ®  AEGL-Konzept (Acute Exposure Guideline Levels) überzugehen. 
Dasselbe ist z. Z. in Vorbereitung.  
 

Retten  bedeutet das Abwenden eines lebensbedrohlichen Zustandes durch le-
bensrettende Maßnahmen und/oder durch Befreien aus einer lebensbe-
drohlichen Zwangslage.  
 

Rettungsdienst ist die öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahren-
abwehr; gliedert sich in Notfallrettung und 
Krankentransport.  

 
Rettungswache ist eine Einrichtung des Rettungsdienstes zur Vorhaltung von Einsatz-

kräften und Rettungsmitteln. 
 

Risiko Umgangssprachlich  ist Risiko ein Begriff, der Unsicherheits- und Zu-
fallsfaktoren ausdrückt, die mit Natur und Mensch verbunden sind. 
 
Risiko in Bezug auf  Natur- und Technikkatastrophen  charakterisiert 
die abgestufte Erwartung einer ernsten Gefahr, durch die 
das Leben von Menschen bedroht wird, 
die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen beeinträchtigt werden 

kann, 
die wirtschaftlichen Aktivitäten, die öffentlichen Dienstleistungen und die 

technische Infrastruktur betroffen werden, die Umwelt, insbesondere 
Tiere und Pflanzen, der boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie 
Kultur- und Sachgütergeschädigt werden können.  

 
Die abgestufte Erwartung des Risikos wird als „sehr hoch“, „hoch“, „mit-
tel“, „niedrig“, „gering“ und „sehr gering“ ausgedrückt. Sie hängt von der 
Vulnerabilität des betrachteten Gebietes und der Eintrittswahrscheinlich-
keit einer außergewöhnlichen Situation ab.   
 
Im mathematischen Sinne ist Risiko R das Produkt aus der Höhe eines 
Schadens S und der Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens W:  
 
R = S �  W  
 

Risikoanalyse Risikoanalyse im Katastrophenschutz ist die wissenschaftliche Untersu-
chung zur Erwartung einer ernsten Gefahr in einem ausgewählten Gebiet 
durch die Ermittlung der Vulnerabilität und der Eintrittswahrscheinlichkeit 
von Natur- und Technikkatastrophen. 
 

Sanitätsdienst leistet organisierte Hilfe bei der Versorgung Verletzter und Erkrankter. 
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Schadengebiet ist ein in sich geschlossener und zusammen-gehörender größerer Raum, 
in dem sich auch mehrere Einsatzstellen befinden können oder in dem 
mehrere Einsatzräume zugewiesen sind.  
 

Schutz Vorsorgemaßnahmen, die das Eintreten eines Schadensereignisses ver-
ringern und/oder das Ausmaß des Schadens mindern sowie ein zweck-
mäßiges Handeln und Verhalten in Gefahrensituationen bewirken.  
 

Schwellenkonzentration Als Schwellenkonzentrationen cS werden in DISMA die vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales veröffentlichten Grenzwerte in der Luft 
am Arbeitsplatz “Luftgrenzwerte”, das sind die Technische Richtkonzent-
ration (TRK) oder die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) ver-
wendet. Die aktuellen Luftgrenzwerte werden im Bundesarbeitsblatt 
/TRGS 900/ veröffentlicht. 
Liegen keine Angaben für die Schwellenkonzentration eines Schadstof-
fes vor, so besteht die Möglichkeit, einen entsprechenden Wert für cS zu 
wählen.  
 

Selbsthilfe ist ein aus eigenem Antrieb motiviertes spontanes Handeln zur Vermei-
dung oder Überwindung einer Gefahrensituation. 
 

Sichtung umfasst die ärztliche Beurteilung und Entscheidung über die Priorität der 
Versorgung von Patienten hinsichtlich Art und Umfang der Behandlung 
sowie über Zeitpunkt, Art und Ziel des Transportes. 
 

Sonderbauten DB Große Bahnhöfe, Tunnel über 1 km Länge, Terminals, besondere Brü-
ckenbauwerke  
 

Sonderkatastrophen-
schutzplan 

Sonderkatastrophenschutzpläne beschreiben alle erforderlichen Maß-
nahmen zu Minimierung der Auswirkungen von Naturkatastrophen und 
Gefahrgutunfällen auf Verkehrswegen. Sie bestehen aus einer Kurzcha-
rakteristik des jeweiligen Gefahrenschwerpunktes, einer Handlungsüber-
sicht als Zeitplan und einem Plan der Handlungen mit den Maßnahmen 
zur Führung, Koordinierung und dem Einsatz des vorgesehenen Gefah-
renabwehrpotenzials. 
 
Sonderkatastrophenschutzpläne werden in der obersten und in den unte-
ren Katastrophenschutzbehörden für jeden zutreffenden Gefahren-
schwerpunkt erstellt. 
 

spezieller Brand Bei einem speziellen Brand werden die Ausbreitung toxischer Bestand-
teile im Brandgas, und Radien gleicher Wärmestrahlung abgeschätzt. 
Prognosen zum Brandverlauf u. ä. erfolgen nicht.  
 

Spitzenüberdruck siehe Druckwirkungen  
 

Stab ist eine Einrichtung mit vorgegebener Organisationsform zur Beratung 
eines Verantwortlichen. Im Rahmen der Gefahrenabwehr gibt es bei den 
Katastrophenschutzbehörden Stäbe auf allen Ebenen. Sie haben in der 
Regel kein Weisungsrecht. 
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Stofffreisetzung Ein Gefahrstoff wird freigesetzt und breitet sich (auf dem Luftpfad) aus. 
Wirkungen können durch das Ausbreiten einer giftigen Wolke, durch die 
Kontamination mit Schadstoffen, durch die Folge-Explosion von explo-
sionsfähiger Atmosphäre und/oder durch den Folge-Brand einer Lache 
entstehen.  
 

Störfall Störfall ist eine Störung des bestimmungsmäßigen Betriebes, bei der ein 
Stoff nach der Störfall-Verordnung durch Ereignisse wie größere 
Emissionen, Brände oder Explosionen sofort oder später eine ernste 
Gefahr hervorruft. 
 
Eine ernste Gefahr ist eine Gefahr, bei der 
 
1. das Leben von Menschen bedroht wird oder schwerwiegende Gesund- 
    heitsbeeinträchtigungenvon Menschen zu befürchten sind, 
2. die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen beeinträchtigt  
    werden kann oder 
3. die Umwelt, insbesondere Tiere und Pflanzen, der Boden, das 
    Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- oder sonstige Sachgüter  
    geschädigt werden können, falls durch die Veränderung ihres 
    Bestandes oder ihrer Nutzbarkeit das Gemeinwohl beeinträchtigt  
    würde. 
 

Szenarium Szenarium aus der Sicht des Katastrophenschutzes ist die Beschreibung 
einer angenommenen Katastrophensituation. Es enthält Annahmen und 
Abschätzungen zur Entstehung, zur Ausbreitung und zu Auswirkungen in 
ihrer zeitlichen Abfolge.  
 

Technische Einsatzlei-
tung (TEL) 

führt die ihr unterstellten Einsatzkräfte, die am Gefahren- oder Scha-
densort handeln. Der Technische Einsatzleiter benötigt zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben in der Regel einen Stab aus Sachgebieten und Fachbera-
tern. Der Aufgabenumfang und das Ausmaß der personellen Besetzung 
werden durch die technisch-taktische Führung der Einheiten/Einsatz-
kräfte im Einzelfall bestimmt.  
 

Technische 
Hilfeleistung 

umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesund-
heit und Sachen, die aus Explosionen, Überschwemmungen, Unfällen 
und ähnlichen Ereignissen entstehen. 
 

Technische 
Infrastruktur 

Unter dem Begriff technische Infrastruktur wird eine ausgewählte techni-
sche Komponente der Infrastruktur zusammengefasst, d. h. alle Anlagen 
und Netze der Elektroenergie-, Gas-, Wasser- und Fernwärmever-
sorgung. 
Infrastruktur im erweiterten Sinn ist (lt. Bertelsmann Universallexikon 
1991) "der für das Bestehen einer entwickelten Volkswirtschaft erforder-
liche Unterbau materieller, meist öffentlicher und standortgebundener Art 
(Energieversorgung, Verkehrseinrichtungen, öffentliche Gebäude und 
Anlagen)". 
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thermische Wirkungen Folgebrand: Entfernung, bis zu der Folgebrände infolge der Wärme-
strahlung nicht auszuschließen sind (8 kW/m²). 
Hautschäden: Entfernung, bis zu der Hautschäden beim ungeschützten 
Menschen bei beliebig langer Bestrahlungsdauer nicht auszuschließen 
sind (1,7 kW/m²).  
Feuerball: Maximale Ausdehnung des Feuerballs bei einer Explosion. 
 

TIS siehe Technische Infrastruktur 
toxische Wirkungen Gesundheitsschäden: Außerhalb des betreffenden Gefahrenfeldes treten 

keine humantoxischen Wirkungen auf (®  Belastungsfaktor = 0). Die 
Schwellenkonzentration wird zu keiner Zeit überschritten. 
Referenzkonzentration: Außerhalb der Isoplethe tritt die Referenzkon-
zentration zu keinem Zeitpunkt auf. 
Irreversible Gesundheitsschäden: Außerhalb des Gefahrenfeldes treten 
keine irreversiblen humantoxischen Gesundheitsschäden auf 
(®  Belastungsfaktor £ 1).  

Trinkwasser-
aufbereitung 

umfasst Förderung, Aufbereitung, Lagerung, Transport und Verteilung 
des Trinkwassers für die betroffene Bevölkerung. 
 

Ueberflutungsgebiet 
Überflutungsgebiet 

Gebiet, auf dem ein Schaden verursachender Wasserstand auftritt 
(Schadenswasserstand).  
 

Verletzbarkeit siehe Vulnerabilität 
Verschneiden Verschneiden im Zusammenhang mit grafischen Informationssystemen 

(GIS): 
Eine Fläche (das Gefahrenfeld) wird gegen andere Objekte verschnitten. 
Mit dieser Funktionalität wird ermittelt, welche Objekte sich in dem Ge-
fahrenfeld befinden.  
 

Vulnerabilität Vulnerabilität (aus dem Lateinischen: Verletzbarkeit, englisch: vulnerabi-
lity): Grad des Verlustes, den die Bevölkerung, Gebäude, Industrieanla-
gen, Wirtschaft, Kulturgüter, technische Infrastruktur u. a. durch das Auf-
treten eines Schadensereignisses erfahren können. Der Grad des Ver-
lustes wird mit einer Ausmaßskala von 0 (kein Schaden) bis 1 (totaler 
Schaden) bestimmt.  
 

Vulnerabilitäts-
kartierung 

Eine Vulnerabilitätskartierung ist eine flächenhafte Ausweisung eines 
Gebietes in Zonen unterschiedlicher Verletzbarkeit. GIS-gestützte Pro-
gramme werden zur Anfertigung von  Vulnerabilitätskarten bevorzugt 
angewandt. Eine Karte der Vulnerabilität  ergibt sich aus einer Kombina-
tion von kartierten und flächenhaft dargestellten Parametern, die quantifi-
ziert und untereinander gewichtet werden.  
 

Wassergefahr bezeichnet Gefahren, die sich durch erhöhte Wasserstände oder durch 
nicht normale Fließgeschwindigkeiten des Wassers ergeben. Hierzu ge-
hören Hochwasser, Überschwemmungen, Eisgänge, Damm- oder 
Deichbrüche, Überflutungen und Unterspülungen. 

Wasserrettung dient der Hilfe für Personen in Eis- oder Wassergefahr durch Sichern, 
Retten oder Bergen.  

 


